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1. Einführung 

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ befindet sich im Orts-

teil Sielow der Stadt Cottbus/Chóśebuz im nordwestlichen Stadtgebiet an der Stadtgebietsgrenze. 

Das Plangebiet liegt an der Dissener Straße, im planungsrechtlichen Außenbereich zwischen bestehen-

der Bebauung. Westlich grenzen Pferdekoppeln an den Geltungsbereich. Das Plangebiet war weitge-

hend als Waldfläche anzusprechen, die sich nach Norden fortsetzt. Im Januar 2024 fand eine Abhol-

zung der Fläche statt. 

 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,76 ha und beinhaltet folgende Flurstücke der Ge-

markung Sielow, Flur 005: 445, 447 (teilweise). 

 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches erfolgt im Westen durch die Verlängerung der Grenze zwischen 

den Flurstücken 447 und 264 sowie im Süden durch die Grenze zwischen den Flurstücken 445 und 269 

und deren Verlängerung. Im Norden grenzt sich das Plangebiet zu den Flurstücken 264 und 268 ab. 

Im Osten wird die Geltungsbereichsgrenze durch die Flurgrenze zwischen Flur 005 und Flur 003 der 

Gemarkung Sielow definiert. 

 

 

Abb.: Luftbild des Plangebietes und näherer Umgebung | o. M.1 

 
 

1  Orthophoto und ALKIS Daten, © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 



 
Bebauungsplan „Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“, Stadt Cottbus/Chóśebuz 

 

 

 

Seite 6 von 52   

Die Abgrenzung des Plangebiets wurde so festgelegt, dass die mit dem Plangebiet zusammenhängen-

den, lösungsbedürftigen städtebaulichen Probleme bewältigt werden können. Die Grenzen des räumli-

chen Geltungsbereiches sind in der Planzeichnung des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 7 BauGB fest-

gesetzt. 

1.2 Änderung der Verfahrensart 

Der Bebauungsplan sollte ursprünglich im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB aufgestellt 

werden. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht im Juli 2023 den § 13b BauGB für unwirksam erklärt 

hat, wurde das Aufstellungsverfahren auf das Regelverfahren umgestellt (vgl. 8. Verfahren). 

1.3 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Anlass der Planaufstellung waren die konkreten Entwicklungsabsichten des Flächeneigentümers, wel-

cher beabsichtigt auf der Fläche ein Wohngebiet mit acht Grundstücken zu entwickeln. 

 

Die Erforderlichkeit der Planaufstellung ergibt sich aus der gesamtstädtischen, städtebaulichen Ziel-

stellung, Wohnraum in unterschiedlichsten Wohnformen, jedoch insbesondere auch familiengerechten 

Wohnraum im Sinne von Einfamilienhäusern zur Verfügung zu stellen (vgl. 1.4 Ziele und Zwecke der 

Planung sowie 3.6 Konzept zur bedarfsgerechten Wohnraumversorgung in der Stadt Cottbus/Chóśe-

buz). Aufgrund der planungsrechtlichen Zuordnung des Plangebietes zum Außenbereich wäre ohne das 

angestrebte formelle Planverfahren eine Wohnnutzung im Plangebiet unzulässig. 

1.4 Ziele und Zwecke der Planung 

Ziel der Planung ist die Mobilisierung von Wohnbauland, aufgrund einer steigenden Nachfragesituation 

im Stadtgebiet von Cottbus/Chóśebuz. Mit der Planungsabsicht folgt die Stadt dem „Integrierten 

Stadtentwicklungskonzept Cottbus 2035“ (INSEK 2035) sowie dem „Konzept zur bedarfsgerechten 

Wohnraumversorgung in der Stadt Cottbus/Chóśebuz“ (WoKo 2021). 

 

Dem INSEK 2035 entsprechend ist die Förderung nachfragegerechter und differenzierter Wohnformen 

ein wesentlicher Bestandteil zur Sicherung und Profilierung der städtischen Wohn- und Lebensqualität. 

Dem WoKo 2021 nach besteht bis 2040 ein Neubaubedarf von rd. 290 WE/Jahr. Dabei besteht eine 

erhöhte Nachfrage an Einfamilienhäusern bzw. familiengerechten Wohnformen. 

 

Mit der Bauleitplanung werden gem. § 1 Abs. 6 BauGB allgemeine Anforderungen an gesunde Arbeits-

verhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der Eigentumsbildung weiter Kreise 

der Bevölkerung sowie die Bevölkerungsentwicklung, die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und 

die Gestaltung des Ortsbildes berücksichtigt. 
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2. Ausgangssituation 

2.1 Stadträumliche Einbindung und Umfeld 

Das Plangebiet befindet sich nordwestlich des Cottbuser Stadtzentrums im ländlich geprägten Ortsteil 

Sielow am nördlichen Ortsrand. Der Geltungsbereich ist über die Dissener Straße erschlossen, welche 

als Sielower Chaussee und Sielower Landstraße Richtung Cottbuser Stadtzentrum führt sowie in nörd-

licher Richtung nach Dissen. Die Altstadt von Cottbus/Chóśebuz ist ca. 5,5 km und der Hauptbahnhof 

Cottbus/Chóśebuz ca. 7,0 km vom Plangebiet entfernt. 

 

 

Abb.: Einordnung des Geltungsbereiches (rot dargestellt) in die Umgebung | o. M.2 

Der Ortskern von Sielow ist geprägt durch Drei- und Vierseitenhöfe, der restliche Ort überwiegend 

durch Einzelhäuser. Im Osten von Sielow, an der Lutki-Grundschule ist eine stark verdichtete Reihen-

haussiedlung prägend.  

 

Der Ortsteil Sielow verfügt über mehrere Bildungseinrichtungen, darunter eine Schule, zwei Kinderta-

gesstätten und einen Hort. Des Weiteren sind ein Arzt für Allgemeinmedizin, zwei Zahnärzte, Fuß-

pflege, ein mobiler Betreuungsdienst und eine Physiotherapiepraxis im Ortsteil ansässig. Die nächstge-

legenen Einkaufsmöglichkeiten stellen zwei Bäckereigeschäfte in Sielow und das Cottbus-Center mit 

verschiedensten Geschäften sowie ein Aldi-Markt im Ortsteil Schmellwitz/Gewerbegebiet Cottbus Nord 

dar. 

 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befindet sich ein Sägewerk östlich der Dissener Straße. Es 

handelt sich um eine im handwerklichen Umfang und diskontinuierlich betriebene Anlage. 

 
 

2  Geoportal Cottbus, https://geoportal.cottbus.de/cottbus/cardoMap.aspx 
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Des Weiteren befindet sich nordwestlich in der Dissener Straße 29 ein landwirtschaftlicher Betrieb. 

 

In Sielow sind ungefähr 20 Vereine tätig, wie zum Beispiel ein Reitverein und ein Trachtenverein, wel-

che Aktivitäten anbieten und den Ortsteil durch Veranstaltungen beleben. 

2.2 Bestandssituation und Eigentumsverhältnisse  

Innerhalb des gesamten Geltungsbereiches befand sich eine Waldfläche (vgl. 2.7 Wald). Die beiden 

Flurstücke innerhalb des Plangebietes befinden sich vollständig in privatem Eigentum. 

2.3 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet befindet sich an der Dissener Straße, der Landesstraße 511. Die Fahrbahn der Landes-

straße ist ca. 6 m breit, seitlich schließen sich jeweils ca. 3 m breite grüne Straßennebenflächen an. 

Ein Fuß- oder Radweg ist nicht vorhanden. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Cottbus/Chóśebuz. 

Die Dissener Straße beginnt in Dissen und führt nach Sielow, wo sie als Sielower Chaussee weiterführt 

Richtung Stadtzentrum Cottbus/Chóśebuz. Südlich der Ortslage Sielow mündet die Landesstraße 511 

in die Landesstraße 51, welche von Straupitz über Burg (Spreewald) in die Cottbuser Innenstadt führt. 

In ca. 10 km Entfernung befinden sich die Autobahnanschlussstellen Cottbus-West und Cottbus-Ost 

(A15). Über die Autobahn sowie den ca. 7 km entfernten Cottbuser Hauptbahnhof besteht Anschluss 

an die Hauptstadt Berlin. 

 

Der Hauptbahnhof ist werktags stündlich über die ca. 200 m entfernten Bushaltestellen Sielow, Mühle 

und Sielow, Sportplatz mit der Regionalbuslinie 44 (Burg – Cottbus, Hauptbahnhof) sowie über die ca. 

300 m entfernte Bushaltestelle Sielow, Feuerwehr mit der Buslinie 15 (Sielow – Cottbus, Hauptbahn-

hof) erreichbar. An Sonn- und Feiertagen bedient die Regionalbuslinie 44 die Haltestellen tagsüber im 

2-Stundentakt. Die Haltestellen Sielow, Sporthalle und Sielow, Feuerwehr werden an Schultagen zu 

Schulzeiten sechsmal von der Buslinie 24 (Sielow – Cottbus, Straupitzer Straße/Cottbus, Neu Schmell-

witz Zuschka) angefahren. 

Die Cottbusverkehr GmbH plant, künftig eine zusätzliche Bushaltestelle auf Höhe des Geltungsberei-

ches zu errichten, um die Erreichbarkeit der umliegenden Bebauung mit dem ÖPNV zu verbessern. 

 

Mit einem Abstand von ungefähr 800 m, führen westlich von Sielow der regional bedeutsame Gurken-

radweg sowie der Leichhardt-Trail entlang. 

2.4 Ver- und Entsorgung 

Im östlichen Plangebiet parallel zur Dissener Straße verläuft eine Trinkwasserhauptleitung. Der 

Schutzstreifen der Trinkwasserhauptleitung ist bei Bauarbeiten und Pflanzungen zu berücksichtigen 

(vgl. 5.1.7 Hauptversorgungsleitung).  

Östlich der Dissener Straße verläuft eine Telekommunikationsleitung sowie eine Niedrig- und eine Mit-

telspannungsleitung. Unter der Fahrbahn der Dissener Straße liegt eine Gasleitung mit 0,1 bis 1,0 bar.  

Ferner besteht ein Anschlusszwang an die öffentliche, zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der 

Stadt Cottbus/Chóśebuz, die ebenfalls im Straßenraum der Dissener Straße verläuft.3 

Ein Anschluss an einen Regenwasserkanal besteht nicht. Das Niederschlagswasser versickert vor Ort. 

 

Entsprechend des notwendigen Leistungsbedarfs für die geplante Bebauung werden die jeweiligen An-

schlussmöglichkeiten durch die Versorgungsunternehmen geprüft. Für eine potenzielle Versorgung der 

 
 

3  gem. Stellungnahme des Amtes Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Abwasserentsorgung der Stadt Cott-

bus/Chóśebuz vom 06.06.2023 
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künftigen Bebauung sind umfangreiche Baumaßnahmen, innerhalb und auch außerhalb des Plangebie-

tes, erforderlich. 

2.5 Topographie, Geologie und Hydrologie 

Die Geländehöhe im Plangebiet liegt bei 62,6 m ü. NHN bis 63,2 m ü. NHN. Der Höhenunterschied in-

nerhalb des Geltungsbereiches beträgt somit bis zu 0,6 m. 

 

Aufgrund der vorhandenen Bebauung in der Umgebung kann von normalen Gründungsverhältnissen 

ausgegangen werden. Auch die Versickerung von Niederschlagswasser ist sehr wahrscheinlich auf den 

jeweiligen Grundstücken möglich. 

 

Der Grundwasserstand wird auf Basis der Grundwassermessstellen nördlich von Sielow, in Dissen und 

Gulben auf ca. 1,0-2,0 m unter der Geländeoberkante eingeschätzt.4 

Das Plangebiet ist durch kein Überschwemmungsgebiet, kein Trinkwasserschutzgebiet, kein Hochwas-

ser-Risikogebiet und kein Gewässer zweiter Ordnung betroffen. 

2.6 Altlasten und Kampfmittel 

Im Plangebiet befinden sich keine Altlastenverdachtsflächen, schädliche Bodenfunktionen oder Altlas-

ten im Sinne des § 2 Abs. 3, 4, 5 BBodSchG.5 

Bei konkreten Bauvorhaben kann eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung erforderlich sein. Darüber 

entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer vom 

Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte.6 

2.7 Wald 

Im Plangebiet wurde durch die ehemalige Oberförsterei Cottbus/Chóśebuz, nunmehr Forstamt Spree-

Neiße, Wald gem. § 2 LWaldG-Bbg festgestellt. Die betroffene Waldfläche entsprach der Größe des 

Plangebietes von ca. 0,76 ha.  

 

Das Verfahren zur Waldumwandlung wird, durch die vom Vorhabenträger beauftragte BFU - Branden-

burgische Flächen und Umwelt GmbH (BFU), in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde parallel 

zur Bebauungsplanaufstellung durchgeführt. Der Bebauungsplan wird demnach im weiteren Verfahren 

forstrechtlich qualifiziert, der Durchführungsvertrag sowie der städtebauliche Vertrag zwischen Vorha-

benträger und Plangeber müssen vor Satzungsbeschluss vorliegen.  

Die Waldumwandlung hat in einem Verhältnis von 1:2 zu erfolgen.7 Die Erstaufforstung als Ausgleichs-

maßnahme wurde in der Gemarkung Tauer, Flur 2, Flurstück 631 auf 7.601 m² bereits durchgeführt. 

Des Weiteren wurden genehmigte Waldumbaumaßnahmen in der Gemarkung Gulben, Flur 1 auf zwei 

Teilflächen des Flurstücks 151 mit Flächen von 4.234 m² und 3.367 m² ebenfalls bereits vollzogen 

(vgl. Anlage 3). Der erforderliche Antrag zur Erstaufforstung wurde durch die untere Forstbehörde, der 

Oberförsterei Cottbus/Chóśebuz genehmigt.  

 

Nach der Umsetzung der Erstaufforstung und Waldumbaumaßnahmen wurden, aufgrund des Arten-

schutzes vor Beginn der Brutvogelsaison, im Januar 2024 die Bäume im Plangebiet gefällt. 

 

 
 

4  Auskunftsplattform Wasser des Landes Brandenburg, dl-de/by-2-0, https://apw.brandenburg.de/ 
5  gem. Stellungnahme Fachbereich Umwelt und Natur der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 26.05.2023 
6  gem. Stellungnahme Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst vom 24.04.2023 
7  gem. Stellungnahme Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Cottbus, vom 27.04.2023 
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Abb.: Erstaufforstungsflächen (rot dargestellt) in der Gemar- Abb.: Erstaufforstungsflächen (rot dargestellt) in der Gemar- 

kung Tauer, Flur 2 | o. M.8  kung Gulben, Flur 1 | o. M.9 

 

 

  

 
 

8  Geoportal Brandenburg © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 (mit eigener Ergänzung) 
9  Geoportal Brandenburg © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 (mit eigener Ergänzung) 
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3. Planungsbindungen 

3.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Der Geltungsbereich befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich gem. § 35 BauGB. Im Außen-

bereich ist eine reine, beziehungsweise überwiegende Wohnnutzung grundsätzlich unzulässig. Mit dem 

Bebauungsplan wird Planungsrecht zur Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäuser geschaffen. 

3.2 Raumordnung und Landesplanung 

Bebauungspläne sind gem. § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Diese wer-

den in den Ländern Berlin und Brandenburg bestimmt durch die, auf der Grundlage des Landespla-

nungsvertrages festgelegten Instrumente, dem gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm, den teil-

weise gemeinsamen Landesentwicklungsplänen sowie den festgelegten Regionalplänen. 

 

Die Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 

29.04.2019 ist am 01.07.2019 in Kraft getreten. Die Stadt Cottbus/Chóśebuz ist gem. Ziel 1.1 struk-

turräumlich dem weiteren Metropolenraum zuzuordnen und ist entsprechend der Festlegungskarte und 

Ziel 3.5 des LEP HR ein Oberzentrum. In Oberzentren sind hochwertige Funktionen der Daseinsvor-

sorge mit überregionaler Bedeutung räumlich zu konzentrieren. 

 

Das Ziel 5.2 (Anschluss neuer Siedlungsflächen) fordert, dass durch den Anschluss neuer Siedlungsflä-

chen in kompakter Form an bereits vorhandene Siedlungsgebiete, eine Zersiedlung und eine Neubil-

dung von Splittersiedlungen (Ziel 5.4 Verhinderung der Erweiterung von Streu- und Splittersiedlun-

gen) vermieden und möglichst wenig Freiraum beansprucht werden soll. Grundsätzlich ist die Entwick-

lung neuer Siedlungsflächen im gesamten Gemeindegebiet möglich, soweit die Flächen an vorhandene 

Siedlungsgebiete anschließen (Z 5.2) und es nicht zur Erweiterung von Splittersiedlungen kommt 

(Z 5.4). Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohngebiet Dissener Straße“ grenzt an das be-

stehende Siedlungsgebiet und entspricht damit diesen Zielen. 

Gem. Ziel 5.6 Abs. 2 und 3 LEP HR sind im weiteren Metropolenraum die Ober- und Mittelzentren die 

Schwerpunkte für die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen. Somit ist eine quantitativ uneinge-

schränkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen über die Eigenentwicklung hinaus möglich. 

 

Träger der Regionalplanung ist die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald. Verbindliche 

Regionalplanung ist der sachliche Teilregionalplan II „Gewinnung und Sicherung oberflächennaher 

Rohstoffe“ (veröffentlicht 1998). Der Teilregionalplan enthält für das Plangebiet keine Vorgaben. 

Des Weiteren wurde der sachliche Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ am 17. Juni 

2021 beschlossen und am 22.12.2021 veröffentlicht. Dieser definiert die Stadt Cottbus/Chóśebuz als 

Oberzentrum. Von den Vorgaben zu den Grundfunktionalen Schwerpunkten ist die Stadt Cottbus/ 

Chóśebuz und das Plangebiet daher nicht betroffen. Der sachliche Teilregionalplan „Windenergienut-

zung“ liegt im Entwurf vor und wurde am 14. September 2023 zur Offenlage beschlossen. Die Beteili-

gung fand vom 02. November 2023 bis zum 10. Januar 2024 statt. Der sachliche Teilregionalplan 

„Windenergienutzung“ trifft für den Geltungsbereich und die nähere Umgebung des Bebauungsplanes 

„Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ keine Aussagen. 

 

Über die in der Landesentwicklungsplanung benannten Ziele hinaus bestehen demnach für das Vorha-

ben keine weiteren regionalplanerischen Vorgaben. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz in der Planfassung vom 07.02.2022, in den Ge-

bietsgrenzen vom 06.08.2003, ist innerhalb des Plangebietes eine Wohnbaufläche (rot) dargestellt. 
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Nördlich und südlich des Plangebietes grenzen weitere Wohnbauflächen an. Auf der anderen Seite der, 

als Hauptverkehrsstraße dargestellten, Dissener Straße (gelb) sind gemischte Bauflächen (braun) ver-

ortet. 

Westlich des Geltungsbereiches grenzt eine Fläche für die Landwirtschaft (Acker-, Wiesen-, Ödlandflä-

chen; hellgrün) an, welche wiederum größtenteils von Flächen für Wald (dunkelgrün) umgeben ist. 

 

Gem. § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (Entwick-

lungsgebot). Ausgehend von der Darstellung von Wohnbauflächen im rechtswirksamen Flächennut-

zungsplan gilt der Bebauungsplan als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

 

Abb.: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan (Geltungsbereich Bebauungsplan rot dargestellt) | o. M. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz befindet sich derzeit in Neuaufstellung. Der Flä-

chennutzungsplanentwurf vom 30.06.2023 wurde am 25.10.2023 zur Offenlage beschlossen. Die Plan-

zeichnung weicht von dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan im Westen des Plangebietes gering-

fügig ab. Da im Flächennutzungsplan jedoch keine parzellenscharfe Darstellung möglich ist, ist auch 

bezogen auf den nicht rechtswirksamen Flächennutzungsplanentwurf von einer Übereinstimmung mit 

dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB auszugehen. 



 
Stand: Entwurf vom 21.03.2024  
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Abb.: Auszug aus dem Flächennutzungsplanentwurf (Geltungsbereich Bebauungsplan rot dargestellt), 30.06.2023 | o. M. 

3.4 Integriertes Stadtentwicklungskonzept Cottbus/Chóśebuz 2035 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Cottbus/Chóśebuz 2035 (INSEK 2035) vom April 2019 be-

schreibt unter Punkt 3.1 „Stadtstruktur und Wohnen“ die Wohnraumversorgung und -entwicklung. In 

den dörflich geprägten Ortsteilen in randstädtischer Lage sind demnach überwiegend lockere Wohnbe-

bauungen mit Ein- und Zweifamilienhäusern vorhanden. Für diese Typologie besteht seit 2016 ein er-

höhter Neubaubedarf. 

 

Das Zentrale Vorhaben Nr. 6 „Sicherung und Weiterentwicklung der ländlich geprägten Ortskerne –  

unser Ortsteil hat Zukunft“ beschreibt Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung der insgesamt 

12 ländlich geprägten Ortsteile in Cottbus/Chóśebuz. Unter anderem gehört zur Entwicklung guter 

Rahmenbedingungen, für ein selbstbestimmtes und qualitätsvolles Leben im Dorf, die Bereitstellung 

bedarfsgerechter Wohnraumangebote sowie eine behutsame und nachfragegerechte Wohnbauflächen-

entwicklung. 

 

Das INSEK 2035 verweist zur detaillierten Darstellung aller Maßnahmen auf das Entwicklungskonzept 

für die ländlich geprägten Ortsteile der Stadt Cottbus/Chóśebuz (vgl. 3.5). 

3.5 Ortsteilentwicklungskonzept für die 12 ländlich geprägten Ortsteile der Stadt Cott-

bus/Chóśebuz 

Das Ortsentwicklungskonzept (OEK) vom Oktober 2017 entwickelte Leitlinien und Projekte für die 

12 ländlich geprägten Ortsteile der Stadt Cottbus/Chóśebuz. Dazu wurde das Leitbild „Eine nachhal-

tige, behutsame Ortsteilentwicklung unter Wahrung der individuellen Eigenarten und unter Beachtung 

der Wechselwirkung zu den Funktionen der Gesamtstadt“ definiert. 
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Der Ortsteil Sielow ist der größte der 12 ländlich geprägten Ortsteile in Cottbus/Chóśebuz. Als Stärke 

des Ortsteils wird die gute Infrastrukturausstattung hervorgehoben. Die Sielower Chaussee und der 

begleitende öffentliche Raum sind identitätsstiftend gestaltet. 

Die Sielower Chaussee/Dissener Straße wird jedoch zugleich als „belastende Verkehrsführung“ darge-

stellt. Zudem weist die Dissener Straße Defizite in der Straßenraumgestaltung auf. Weitere Aussagen 

werden für das Plangebiet und dessen näherer Umgebung nicht getroffen. 

 

 

Abb.: Auszug aus dem OEK (Geltungsbereich gelb dargestellt) | o. M. 

3.6 Konzept zur bedarfsgerechten Wohnraumversorgung in der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

Das Konzept zur bedarfsgerechten Wohnraumversorgung aus dem Jahr 2021 (WoKo 2021) analysiert 

die aktuelle Situation und die zukünftigen Bedarfe bei der Wohnraumversorgung in der Stadt Cott-

bus/Chóśebuz.  

Die Wachstumsziele der Stadt sowie der Strukturwandel führt zu akuten Handlungsbedarfen. Das Ent-

wicklungsziel ist eine Differenzierung des Wohnungsangebotes insbesondere im Neubausektor, der 

den Anforderungen an zeitgemäßes Wohnen insbesondere von Familien und Senior:innen gerecht 

wird.  

Für das Plangebiet wird ein Wohnraumpotenzial mit mittelfristiger Realisierbarkeit dargestellt. Zudem 

wird bis zum Jahr 2030 von einer steigenden Neubaunachfrage (Ein- und Mehrfamilienhäuser) ausge-

gangen.10   

 
 

10  Konzept zur bedarfsgerechten Wohnraumversorgung in der Stadt Cottbus/Chóśebuz, S. 111 u. S. 205 



 
Stand: Entwurf vom 21.03.2024  
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4. Planungskonzept 

4.1 Parzellierungs- und Erschließungskonzept 

Ziel der Planung ist die Errichtung von maximal acht Ein- bis Zweifamilienhäusern an der Dissener 

Straße. Die Erschließung von vier Grundstücken erfolgt unmittelbar über die Dissener Straße. Weitere 

vier, rückwärtig liegende Grundstücke sollen hingegen über zwei Grundstückszufahrten erschlossen 

werden. Für die Zuordnung der Flächen ist eine Teilung der Flurstücke 447 und 445 entsprechend dem 

folgendem Parzellierungskonzept vorgesehen. 

 

 

Abb.: Parzellierungs- und Erschließungskonzept | o. M.11 

Zur Eingliederung in das bestehende ländlich geprägte Ortsbild, wird für die vorderen Grundstücke die 

Dachform und -neigung festgesetzt. Bei den westlich liegenden Grundstücken wird auf Festsetzungen 

zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen verzichtet, da diese durch ihre Lage in zweiter Reihe als 

nicht ortsbildprägend eingestuft werden. 

Der Mindestabstand der Gebäude zur Dissener Straße hin orientiert sich an den Vorgartenzonen der 

umliegenden Bebauung und berücksichtigt eine bestehende Trinkwasserhauptleitung. 

 

Die stadttechnische Erschließung kann über die bestehenden Trinkwasser-, Strom-, Telekommunikati-

ons- und Gasleitungen im Bereich der Dissener Straße erfolgen. Des Weiteren sind die zukünftigen 

Gebäude an die städtische Abwasserentsorgungsanlage anzuschließen. 

 
 

11  Lage- und Höhenplan: Vermessungsbüro Strese und Rehs, DHHN2016 (Stand örtl. Aufnahme: 19.10.2022), 

Alkis Daten: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, mit eigener Darstellung 
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Der Löschwasserbedarf kann gem. DVGW Arbeitsblatt W 405 bis zu 96 m³/h für mindestens 2 Stun-

den betragen. Die Menge ist abhängig von dem Maß der baulichen Nutzung, der überwiegenden Bau-

art und der damit einhergehenden Gefahr der Brandausbreitung.12 Da im Plangebiet nur Einzel- und 

Doppelhäuser zulässig sind, wird von einem Löschwasserbedarf von 48 m³/h für mindestens 2 Stun-

den ausgegangen. Die Trinkwasserleitungen sichern eine Löschwasserversorgung von 48 m³/h für 

mindestens zwei Stunden. Die Zugänge der geplanten Grundstücke von der öffentlichen Verkehrsflä-

che aus befinden sich in einer Entfernung von weniger als 75 m zu den vorhandenen Hydranten an der 

Dissener Straße. Die Löschwasserversorgung gilt als gesichert. 

 

Die Versickerung des vor Ort anfallenden Niederschlagswassers findet auf den jeweiligen Grundstü-

cken statt. 

4.2 Planungsalternativen 

Vergleichbare Standorte für die Entwicklung eines Wohngebietes sind rar in der Stadt Cottbus/Chóśe-

buz. Zudem müssen die Eigentümer der Flurstücke kooperativ sein und die Planung befürworten. 

Gleichwertige Planungsalternativen sind insofern nicht vorhanden. 

  

 
 

12  gem. Stellungnahme Fachbereich Feuerwehr der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 24.04.2023 



 
Stand: Entwurf vom 21.03.2024  
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5. Inhalte des Bebauungsplanes 

5.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeine Wohngebiete, gem. § 4 BauNVO 

Der Bebauungsplan „Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ setzt die allgemeinen Wohngebiete WA 1 

und WA 2 fest und entspricht damit den Inhalten des Flächennutzungsplanes der Stadt Cottbus/ 

Chóśebuz, welcher eine Wohnbaufläche darstellt. Darüber hinaus ist die Umgebung durch Wohnnut-

zungen und ergänzend durch dörfliche Nutzungen, wie zum Beispiel ein Sägewerk, welches im hand-

werklichen Umfang betrieben wird und einen landwirtschaftlichen Betrieb, geprägt. Die Festsetzung 

der allgemeinen Wohngebiete entspricht damit dem dörflichen Charakter von Sielow, denn die Auswei-

sung der allgemeinen Wohngebiete ermöglicht neben der Wohnnutzung auch Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften, welche der Versorgung des Gebietes dienen sowie nicht störende Handwerksbe-

triebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Dadurch 

wird die typische Nutzungsdurchmischung des ländlich geprägten Ortsteils im Plangebiet grundsätzlich 

ermöglicht. 

 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die der Versorgung des Gebietes dienende 

Läden, gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO, nur bis zu einer Verkaufsfläche von maximal 300 m² zuläs-

sig. 

 

Die Beschränkung der Verkaufsfläche auf höchstens 300 m2 (sogenannte Cottbuser Nachbarschaftslä-

den) für die der Versorgung des Gebiets dienende Läden erfolgt auf Grundlage des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes der Stadt Cottbus/Chóśebuz. Demnach haben Läden mit einem nahversorgungs- 

und zentrenrelevanten Sortiment bis zu dieser Größe keine negativen Auswirkungen auf zentrale Ver-

sorgungsbereiche der Stadt. 

 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 5 BauNVO 

ausnahmsweise zulässigen Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzuläs-

sig. 

 
Die in allgemeinen Wohngebieten gem. § 4 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen und Gar-

tenbaubetriebe werden ausgeschlossen. Der Ausschluss begründet sich darin, dass Tankstellen, auf-

grund ihrer baulichen Ausprägung, ihres Flächenbedarfs und dem hohen Grad an zusammenhängen-

der versiegelter Fläche, den Zielen einer städtebaulich geordneten Entwicklung des Bebauungsplange-

bietes entgegenstehen. Die Ansiedlung von Gartenbaubetrieben ist aufgrund der Zielstellung der 

Neuausweisung von Wohnbaugrundstücken nicht vertretbar. Zur Vermeidung potenzieller Konflikte 

zwischen Wohn- und Nichtwohnnutzungen werden ferner Anlagen für Verwaltungen ausgeschlossen, 

da aufgrund ihres öffentlichen Charakters von zeitweilig beträchtlichem Besucherverkehr auszugehen 

ist. Aufgrund der baulichen Ausprägung von Anlagen für Verwaltungen sichert deren Ausschluss zu-

sätzlich die Erhaltung des vorhandenen Ortsbildes. 

Beschränkung der Zahl der Wohnungen, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

Die Beschränkung der höchstzulässigen Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude verhindert die Ent-

stehung ortsuntypischer Mehrfamilienhäuser. Die Festsetzung ermöglicht in Verbindung mit der Fest-

setzung zur Größe der Baugrundstücke höchstens 16 neue Wohneinheiten. 
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5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahlen (GRZ), gem. § 19 BauNVO 

Im Bebauungsplan werden hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung Festsetzung zur maximal zu-

lässigen Grundflächenzahl (GRZ) sowie zur Zahl der Vollgeschosse getroffen. 

 

Die Festsetzungen der maximal zulässigen Grundflächenzahlen (GRZ) und der höchst zulässigen Zahl 

der Vollgeschosse erfolgt entsprechend des umgebenden Bestandes und der geplanten Haustypolo-

gien. In Kombination mit der Festsetzung zu den Grundstücksgrößen ermöglicht die festgesetzte GRZ 

von 0,4 im WA 1 bzw. 0,3 im WA 2 ausreichend Spielraum für eine angemessene Bebauung und si-

chert zugleich ein größtmögliches Maß an nicht überbauter und unversiegelter Grundstücksfläche. So 

beträgt die maximal zulässige Überbauung durch Hauptanlagen im WA 1 360 m² bei einer Grund-

stücksgröße von 900 m² sowie 440 m² bei einer Grundstücksgröße von 1.100 m² und im WA 2 

270 m² bei einer Grundstücksgröße von 900 m² sowie 330 m² bei einer Grundstücksgröße von 

1.100 m². 

  

§ 19 Abs. 4 BauNVO regelt, dass die festgesetzten Grundflächen durch die Grundflächen von Garagen 

mit Stellplätzen und ihren Zufahrten, Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen un-

terhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um 50 % über-

schritten werden dürfen. Da im Bebauungsplan dahingehend keine abweichende Festsetzung getroffen 

wird, werden diese Überschreitungsmöglichkeiten entsprechend bis zu einer Gesamt-GRZ im WA 1 von 

0,6 und im WA 2 von 0,45 wirksam. Dies bedeutet, dass in Summe maximal 45 bzw. 60 % des jewei-

ligen Baugrundstückes überbaut und versiegelt werden kann und entsprechend mindestens 40 % ei-

ner gärtnerischen Nutzung zur Verfügung steht. Die Versiegelung der Grundstückszufahrten zu den 

rückwärtigen Grundstücken wird in der Gesamt-GRZ berücksichtigt. Die maximal versiegelte Grund-

stücksfläche beträgt 405 m² im WA 2 für ein 900 m² großes Grundstück bis 660 m² im WA 1 für ein 

1.100 m² großes Grundstück. 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, gem. § 20 BauNVO 

Die Festsetzung zur Zulässigkeit von maximal zwei Vollgeschossen führt zu einem städtebaulich orts-

typischen Bild. Gem. § 88 Abs. 2 S. 1 BbgBO gilt für die Begriffsbestimmung des Vollgeschosses § 2 

Abs. 4 der BbgBO in der Fassung vom 17. September 2008. Demnach gelten Hohlräume zwischen der 

obersten Decke und der Bedachung in denen Aufenthaltsräume möglich sind als Vollgeschosse. In der 

Umgebung sind viele Gebäude mit zwei Vollgeschossen vorhanden, dabei ist das zweite Vollgeschoss 

als ausgebautes Dachgeschoss ausgebildet. 

5.1.3 Größe der Baugrundstücke 

Grundstücksgrößen, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB  

In den allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 2 darf die Größe der Baugrundstücke 900 m² nicht 

unterschreiten und 1.100 m² nicht überschreiten. 

 

Die Festsetzung einer Mindestgröße für Baugrundstücke von 900 m² sowie einer maximalen Grund-

stücksgröße von 1.100 m² für das allgemeine Wohngebiet dient der Einhaltung einer angemessenen, 

dörflichen Bebauungsstruktur und verhindert atypisch kleine Grundstücke und damit den Eindruck ei-

nes sehr dichten und wenig durchgrünten Gebietes mit Einzelhausbebauungen. Die definierte Mindest-

grundstücksgröße stellt ein ausgeglichenes Verhältnis zur festgesetzten GRZ sicher. Die Regelung zur 

Maximalgröße der Baugrundstücke wird im Hinblick auf den schonenden Umgang mit Grund und Bo-

den getroffen. 



 
Stand: Entwurf vom 21.03.2024  
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5.1.4 Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise 

Baugrenzen und Bauweise, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Im Baugebiet erfolgt die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch eine Baufensteraus-

weisung mittels Baugrenzen. Die Baufenstertiefe lässt flexible Baukörperstellung und -ausbildung zu. 

Der Abstand der Baugrenze zur Straßenverkehrsfläche ist aus dem nördlich und südlich angrenzenden 

Gebäudebestand abgeleitet und berücksichtigt darüber hinaus den Schutzstreifen der bestehenden 

Trinkwasserhauptleitung. 

 

Die Festsetzung einer offenen Bauweise wird entsprechend der umgebenden Siedlungsstruktur und 

den Zielstellungen des Bebauungsplanes getroffen.  

Einzel- und Doppelhäuser, gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 

Die Beschränkung auf Einzel- und Doppelhäuser entspricht dem dörflichen Charakter des ländlich ge-

prägten Ortsteil Sielow. Reihenhäuser und Hausgruppen sind unzulässig.  

5.1.5 Verkehrsflächen 

Verkehrsflächen, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zwischen den Punkten A und B stellt zugleich die 

Straßenbegrenzungslinie dar. 

 

Die textliche Festsetzung definiert zusammen mit den zeichnerisch festgesetzten Punkten A und B den 

Anschluss des Plangebietes an die öffentliche Straßenverkehrsfläche der Dissener Straße und verdeut-

licht die gesicherte Erschließung des Baugebietes. Die Abgrenzung folgt der vorhandenen Flurgrenze. 

5.1.6 Stellplätze, Garagen und Nebengebäude 

Stellplätze und Garagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind in einer Tiefe von 7,0 m, gemessen von der Straßenbegren-

zungslinie gem. textl. Festsetzung 3.1, Stellplätze und Garagen im Sinne des § 12 Abs. 6 BauNVO 

sowie Nebengebäude im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig. 

 

Der Ausschluss von Garagen und Stellplätzen, im Sinne des § 12 Abs. 6 BauNVO sowie Nebengebäude 

im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO im Bereich der Vorgartenzone entlang der öffentlichen Verkehrsflä-

che der Dissener Straße ist aus der umgebenden Bestandsbebauung abgeleitet worden.  

Die Festsetzung dient dem Schutz des Ortsbildes, indem bauliche Anlagen, von denen eine Gebäude-

wirkung ausgehen, innerhalb der vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbaren Bereichen ausge-

schlossen werden.  

 

Nebengebäude sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO. Jedoch ist der Begriff der bauli-

chen Anlage weiter gefasst als der der Nebengebäude. So sind unter Nebengebäude nur diejenigen 

baulichen Anlagen zu verstehen, von denen einen Gebäudewirkung ausgeht. In Anlehnung an die 

Brandenburgische Bauordnung sind Nebengebäude selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anla-

gen, die geeignet sind, von Menschen betreten zu werden oder dazu bestimmt sind, dem Schutz von 

Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Entsprechend sind alle weiteren Nebenanlagen, wie bei-

spielsweise Zuwegungen und Zufahrten, Einfriedungen, nicht überdachte Fahrradstell- oder Müllsam-

melplätze von der textlichen Festsetzung nicht erfasst und in der Vorgartenzone zulässig. Zusätzlich 

sind nicht überdachte Stellplätze sowie Garagen und Carports in der Vorgartenzone unzulässig. In Ver-

bindung mit dem Ausschluss von Schottergärten wird eine weitgehend grüne Gestaltung dieser Berei-

che gewährleistet. 
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5.1.7 Hauptversorgungsleitung 

Unterirdische Versorgungsleitung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 

Der Schutzstreifen der Trinkwasserhauptleitung 300 GGG beträgt insgesamt 6,0 m (Leitung in der 

Mitte). Innerhalb des Schutzstreifens sind ober- und unterirdische bauliche Anlagen, Einfriedungen 

sowie das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern unzulässig. 

 

Die bestehende Trinkwasserhauptleitung mit überörtlicher Bedeutung wird als unterirdische Hauptver-

sorgungsleitung in der Planzeichnung dargestellt, da die Festsetzung eines Leitungsrechtes aufgrund 

des bestehenden, grundbuchlich gesicherten Leitungs- und Anlagenrecht nicht notwendig ist. Die Fest-

setzung dient insbesondere als Hinweis für die Grundstückseigentümer. Die dargestellte Hauptversor-

gungsleitung umschließt auch leitungszugehörige Anlagen wie (Revisions-)Schächte, Pumpen, Tunnel 

und Kanäle, für die eine eigenständige Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB nicht gerechtfertigt 

ist. 

Die ergänzende textliche Festsetzung dient der Sicherung des Schutzstreifens. Der Schutzstreifen 

muss jederzeit für den zuständigen Leitungsträger zugänglich sein. Die Errichtung von oberflächlichen 

Befestigungen, wie Zufahrten und Wege, ist von der Festsetzung nicht betroffen und zulässig. Bäume 

und Sträucher könnten aufgrund ihrer Wurzeln die Zugänglichkeit zur Hauptversorgungsleitung beein-

trächtigen, wodurch diese Pflanzungen innerhalb des Schutzstreifens unzulässig sind. 

5.1.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Innerhalb der, mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten, gekennzeichneten Flächen d-e-f-g-d sind je-

weils zwischen den Linien d-e und f-g durchgängig mindestens 3,0 m breite Flächen mit einem 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der innerhalb des allgemei-

nen Wohngebietes WA 1 liegenden Baugrundstücke sowie der zuständigen Unternehmensträger zu 

belasten. 

 

Die in der Planzeichnung dargestellten Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten stellen jeweils ei-

nen 5,0 m breiten Korridor dar, innerhalb dessen nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes die 

grundbuchlich zu sichernden Rechte verortet werden. Durch die zeichnerische Ausweisung der Ge-

samtfläche, des Anfangs- und Endpunktes sowie die ergänzende textliche Festsetzung zur tatsächli-

chen Mindestbreite von 3,0 Metern ist die Festsetzung des Geh-, Fahr und Leitungsrechtes hinreichend 

bestimmt. 

Eine Einschränkung oder Belastung des Eigentümers ist nicht zu erwarten, da sich sowohl die belas-

tenden als auch die begünstigten Grundstücke im Eigentum einer Person befinden. 

5.2 Grünordnerische Festsetzungen 

5.2.1 Allgemeine Wohngebiete 

Baumpflanzungen, gem. § 9. Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist pro 360 m² angefangener Grundstücksfläche 

ein hochstämmiger, standortgerechter Laubbaum der Mindestqualität StU 14/16 zu pflanzen und 

bei Abgang zu ersetzen. Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzliste 1 empfohlen. 

 

Auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, werden Baumpflanzungen auf den Grundstücken 

festgesetzt. Bei einer Grundstücksgröße von 900 m² sind demnach 3 Bäume zu pflanzen. Entspre-

chend der Grundstücksgrößen gem. textlicher Festsetzung 2.1 sind insgesamt 24 Bäume neu zu pflan-

zen. Dies sichert die städtebauliche Einbindung der Baugrundstücke in das vorhandene Orts- und 

Landschaftsbild. Baumneupflanzungen verringern zudem die Luftstoffimmissionen. Gestörte und 
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verlorene Bodenfunktionen werden am Pflanzstandort verbessert (Durchwurzelung, Wasserhaltever-

mögen, Bodenleben, Bodendurchlüftung). 

Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern mit der Bezeichnung H1 sind zweireihige, 

freiwachsende Hecken aus heimischen Sträuchern anzulegen. Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen 

von Sträuchern mit der Bezeichnung H2 ist eine dreireihige, freiwachsende Hecke aus heimischen 

Sträuchern anzulegen. 

Die Sträucher sind in der Mindestqualität LSTR 60-100 in einem Abstand von maximal 1,5 m zuei-

nander zu pflanzen. Die Pflanzreihen sind zu versetzen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei 

Abgang zu ersetzen. Es wird die Verwendung der Pflanzliste 2 empfohlen. Mit Erteilung der Bauge-

nehmigung wird der Antragstellende verpflichtet, die Umsetzung der Heckenpflanzung auf seinem 

Grundstück vorzunehmen. 

 

Die Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern innerhalb der Wohnbauflächen werden als Ausgleichs-

maßnahmen auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) i. V. m. Abs. 1a BauGB festgesetzt. Durch die He-

ckenpflanzungen werden die Luftstoffimmissionen verringert und ein Ausgleich für die Bodenversiege-

lung hergestellt. Gestörte und verlorene Bodenfunktionen werden durch die Verbesserung der Boden-

funktionen am Pflanzstandort der Gehölze ausgeglichen (Durchwurzelung, Wasserhaltevermögen, 

Bodenleben, Bodendurchlüftung). Weiterhin dient diese Festsetzung der ökologischen Aufwertung, ins-

besondere als Lebensraum für die Avifauna, und der Minimierung der Eingriffsfolgen in das Land-

schafts- bzw. Ortsbild. Im Plangebiet sind die Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern unterschiedlich 

breit. Abhängig von der Breite sind entweder zwei- oder dreireihige freiwachsende Hecken anzulegen. 

Um eine hohe Qualität zu erreichen, wird die Mindestqualität und ein maximal zulässiger Pflanzab-

stand festgesetzt sowie die Berücksichtigung der Pflanzliste 2 mit geeigneten Arten und Sorten emp-

fohlen. Als Mindestqualität für die zu pflanzenden Gehölze gilt eine Mindesthöhe von 60-100 cm. 

Einfriedungen 

Einfriedungen sind zur Kleintierdurchlässigkeit so auszuführen, dass im bodennahen Bereich ein an-

gemessener Bodenabstand von mindestens 10,0 cm vorhanden ist. Die Verwendung von Stachel-

draht im bodennahen Bereich ist unzulässig. 

 

Zäune oder sonstige Einfriedungen stellen eine Barriere für Säugetiere dar und haben somit einen Ein-

fluss auf das Mobilitätsverhalten mancher Arten. Um diese Barrierewirkung insbesondere für Kleinsäu-

ger zu reduzieren und im Sinne der Vernetzung von Lebensräumen ist deshalb ein Mindestbodenab-

stand einzuhalten. 

Pflanzlisten 

Pflanzliste 1 – Empfehlung (standortgerechte Laubbäume) 

Deutscher Name  botanischer Name heimische Art 

Amberbaum Liquidambar styraciflua  

Baumhasel Corylus colurna x 

Elsbeere Sorbus torminalis x 

Fächerblattbaum  Ginko biloba 

Feld-Ahorn Acer campestre x 

Flatter-Ulme Resista-Ulme „Rebona“ x 

Gleditschie Gleditsia tracanthos 

Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus 
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Hopfenbuche Ostrya carpinifolia 

Krim-Linde  Tilia x euchlora 

Mehlbeere  Sorbus aria x 

Silber-Linde  Tilia tomentosa 

Spitz-Ahorn Acer platanoides x 

Traubeneiche  Quercus petraea 

Vogelkirsche Sorbus aucuparia x 

Walnuss (in Sorten) Juglans regia 

Weißdorn Crataegus monogyna x 

Winter-Linde  Tilia cordata x 

Zerreiche  Quercus cerris x 

 

Pflanzliste 2 – Empfehlung (heimische Sträucher) 

Deutscher Name  botanischer Name heimische Art 

Besenginster Cytisus scoparius x 

Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea x 

Elsbeere Sorbus torminalis x 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna agg. X 

Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus x 

Gemeine Berberitze Berberis vulgaris x 

Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare x 

Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus x 

Haselnuss Corylus avellana x 

Hunds-Rose Rosa canina x 

Kreuzdorn Rhamnus cathartica x 

Mehlbeere Sorbus aria x 

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum x 

Schlehe Prunus spinosa x 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra x 

Wein-Rose Rosa rubiginosa x 

Weißdorn Crataegus monogyna x 

 

5.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzung 

5.3.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind bauliche Anlagen mit einer Grundfläche von mehr als 40 m² 

nur mit Walm-, Krüppelwalm- oder Satteldach mit einer Dachneigung von mindestens 20° und 

höchstens 50° zulässig.  

 

Bei der, auf Grundlage des § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 9 BbgBO, getroffenen Festsetzung von 

Walm-, Krüppelwalm- und Satteldächer mit einer Dachneigung von 20° bis 50° für Gebäude mit einer 

Grundfläche von mehr als 40 m², handelt es sich um eine örtliche Bauvorschrift. Anlagen bis zu 40 m² 
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können Doppelgaragen darstellen, bei dieser kleinen Gebäudegröße ist die Festsetzung einer bestimm-

ten Dachgestaltung entbehrlich. 

 

Die Bauvorschrift wurde abgeleitet aus der Umgebung und bewahrt das dörflich geprägte Ortsbild zur 

öffentlichen Straßenverkehrsfläche hin. Für das rückwärtig liegende allgemeine Wohngebiet WA 1 wird 

diese Vorschrift als entbehrlich erachtet, da diese Gebäude aufgrund ihrer Lage in zweiter Reihe den 

öffentlichen Raum nicht prägen. 

 

Auf die Festsetzung einer Firstrichtung wird bewusst verzichtet, da sich diese aus der Umgebung, mit 

trauf- sowie giebelständigen Bestandsgebäuden nicht ableiten lässt. 

5.3.2 Ausschluss von Schottergärten 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind flächenhafte Stein-, Kies-, Splitt- und 

Schottergärten oder -schüttungen unzulässig. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien 

(z. B. Vlies, Folie) sind nur zur Anlage von dauerhaft wassergefüllten Gartenteichen zulässig. Die 

nicht überbauten und nicht versiegelten Grundstücksflächen sind mit offenem oder bewachsenem 

Boden als Grünfläche anzulegen und zu erhalten. 

 

Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke sind gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 der BbgBO zu begrü-

nen oder zu bepflanzen. Ergänzend dazu ermächtigt § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 1 Nr. 1 

BbgBO Schottergärten über eine örtliche Bauvorschrift zu verbieten. Diese kann in einem Bebauungs-

plan gem. § 87 Abs. 9 Nr. 1 BbgBO als Festsetzung aufgenommen werden. Die Festsetzung wird darin 

begründet, dass Schottergärten dem Charakter des ländlich geprägten Ortsteils Sielow und somit dem 

vorhandenen Orts- und Landschaftsbild widersprechen. Zusätzlich stellt die Festsetzung ein wichtiges 

Instrument zum Schutz einer vitalen und belebten Bodenzone dar. Die Festsetzung wird dahingehend 

konkretisiert, dass die nicht überbauten und unversiegelten Flächen mit offenem oder bewachsenem 

Boden als Grünfläche anzulegen und zu erhalten sind. 

5.4 Hinweise 

Artenschutz – Ökologische Baubegleitung 

Zur Gewährleistung der Einhaltung und Durchführung der geplanten Artenschutzmaßnahmen ist die 

Fällung eines potenziellen Habitatbaumes durch einen Fachgutachter zu betreuen. Für Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten, welche im Rahmen der Baubegleitung nachgewiesen werden, ist eine Mel-

dung an die Untere Naturschutzbehörde notwendig. 

Artenschutz – Nisthilfen und Ersatzquartiere 

An geeigneten Gehölzen in angrenzenden Bereichen sind insgesamt zwei Meisennistkästen und 

zwei Fledermausquartiere anzubringen. Hierzu werden die Nistkästen 1B oder 2M sowie der Flach-

kasten 1FF der Firma „Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH“ oder vergleichbare Mo-

delle empfohlen. Die Lage und Verteilung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Artenschutz – Waldameisennester 

Die Waldameisennester außerhalb des Geltungsbereiches sind während der Baumaßnahmen zu 

schützen und zu erhalten. Das Waldameisennest im Geltungsbereich ist fachgerecht durch einen 

ausgebildeten Ameisenheger in der Sonnungsphase im Frühjahr vor den Bauarbeiten umzusiedeln. 

Der Umsetzungsstandort ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  

 

Die aufgeführten Hinweise dienen dazu, auf die gesetzlichen Regelungen zum Artenschutz aufmerk-

sam zu machen, welche im Vorfeld konkreter Maßnahmen (Baumfällung potenzieller Habitatbaum und 
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Baumaßnahmen) zwingend zu berücksichtigen sind. Mit dem Einsatz einer ökologischen Baubegleitung 

wird sichergestellt, dass die Maßnahme vor Ort dem besonderen und strengen Artenschutz Rechnung 

trägt. Die Maßnahmen müssen auf Fachebene mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt 

werden. Im Artenschutzgutachten wird nachgewiesen, dass der Bebauungsplan unter Berücksichti-

gung der genannten Maßnahmen vollzugsfähig ist (vgl. Anlage 1). Weitere im Artenschutzgutachten 

genannte Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, wodurch diese nicht in den Hinweisen aufgenommen 

wurden (vgl. 6.5 Artenschutzrechtliche Betrachtung). 

Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen die gem. § 87 BbgBO im Bebauungsplan aufgenommenen Festsetzungen über die 

äußere Gestaltung baulicher Anlagen (textliche Festsetzungen 8.1 und 9.1) werden gem. § 85 

BbgBO als Ordnungswidrigkeiten geahndet. 

 

Entsprechend § 85 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO können Zuwiderhandlungen gegen eine nach § 87 Abs. 1 

BbgBO erlassenen Satzung als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, sofern in der örtlichen Bauvor-

schrift auf diese Bußgeldvorschrift verwiesen wird. Mit der Aufnahme des Hinweises in den Bebau-

ungsplan wird dieser Rechtsvorschrift gefolgt und der Hinweispflicht genüge getan.   
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6. Umweltprüfung 

6.1 Einleitung 

Da das Vorhaben als wesentliche Veränderung von Natur und Landschaft zu bewerten ist, sind die Be-

lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entsprechend 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen. Dafür wurde die MEP Plan GmbH mit der Erarbeitung des 

nachfolgenden Umweltberichtes mit integriertem Grünordnungsplan beauftragt. Die Auswirkungen auf 

die Schutzgüter entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden nachfolgend behandelt.  

6.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Bebauungsplanes 

Ziel der Planung ist die Mobilisierung von Wohnbauland, aufgrund einer steigenden Nachfragesituation 

im Stadtgebiet von Cottbus/Chóśebuz. Mit der Planungsabsicht folgt die Stadt dem „Integrierten 

Stadtentwicklungskonzept Cottbus 2035“ (INSEK 2035) sowie dem „Konzept zur bedarfsgerechten 

Wohnraumversorgung in der Stadt Cottbus/Chóśebuz“ (WoKo 2021). 

6.1.2 Standort, getroffene Festsetzungen sowie Art und Umfang der geplanten Vorhaben 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Stadtrand von Cottbus/Chóśebuz im Ortsteil Sielow. Das 

Areal grenzt westlich an die Dissener Straße. Die ca. 0,76 ha große Fläche ist durch einen lichteren 

Kiefernbestand aus Waldkiefer (Pinus sylvestris) und Weymouth-Kiefer (Pinus strobus) geprägt. Der 

ehemals forstwirtschaftlich genutzte homogene Kiefernbestand besteht überwiegend aus gleichaltrigen 

Gehölzen mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD) zwischen 0,1 bis 0,6 m. In nördliche Richtung 

dehnt sich der Kiefernbestand weiter aus. Im Westen des Vorhabengebietes befinden sich Weideland 

und landwirtschaftliche Nutzflächen. Östlich und südlich ist die Umgebung durch eine dichte Einzel-

hausbebauung/Wohnhäuser mit Gärten und Vorgärten geprägt. 

 

  

Abb.: Bestand mittig im Vorhabengebiet Abb.: Übergangsbereich zwischen Kiefernforst und der  

Dissener Straße 

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von 0,76 ha bzw. 7.590 m². Darauf sollen zwei allgemeine 

Wohngebiete, WA 1 mit einer Größe von 3.680 m² und WA 2 mit 3.910 m² entstehen. Für das allge-

meine Wohngebiet WA 1 ist eine GRZ von 0,4 und für das allgemeine Wohngebiet WA 2 eine GRZ von 

0,3 festgesetzt. Diese darf durch Nebenanlagen maximal um 50 % überschritten werden. Es sind nur 

Einzel- und Doppelhäuser zulässig, deren Höhe ein Höchstmaß von zwei Vollgeschossen nicht über-

schreiten darf. Ziel der Planung ist die Errichtung von acht Ein- und Zweifamilienhäusern an der Disse-

ner Straße. Die Erschließung der vier Grundstücke im allgemeinen Wohngebiet WA 2 soll unmittelbar 

über die Dissener Straße erfolgen. Weitere vier rückwärtig liegende Grundstücke sollen über zwei 

Grundstückszufahrten erschlossen werden. 
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6.1.3 Bedarf an Grund und Boden 

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von 7.590 m². Davon können maximal 3.968 m² be-

baut und versiegelt werden. Es verbleiben 3.622 m² als Freiflächen.  

 

Die nachfolgende Tabelle stellt den Bedarf an Grund und Boden übersichtlich gegenüber. 

 

Flächenübersicht Gesamtfläche  Teilflächen  

Wohngebiet WA 1 (Gesamt-GRZ 0,6) 3.680 m2   

…davon max. versiegelte Fläche   2.208 m2 

…davon Grün- und Freiflächen   1.472 m2 

Wohngebiet WA 2 (Gesamt-GRZ 0,45) 3.910 m2   

…davon max. versiegelte Fläche   1.760 m2 

…davon Grün- und Freiflächen   2.150 m2 

Geltungsbereich 7.590 m2   

…davon max. versiegelte Fläche   3.968 m2 

…davon Grün- und Freiflächen   3.622 m2 

Tabelle: Bedarf an Grund und Boden 

6.1.4 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und -plänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes und deren Berücksichtigung 

Fachgesetze 

Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ist ein unerlässlicher Bestandteil der Bauleitplanung und 

ermittelt die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen eines Bauvorhabens auf ein Vorha-

bengebiet. Die Inhalte der Umweltprüfung werden u. a. durch § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB definiert und 

beinhalten die Betrachtung und Einschätzung von Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, 

Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie auf die Landschaft und die biologi-

sche Vielfalt, Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes, umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie auf 

die Bevölkerung insgesamt sowie auf Kultur- und sonstige Sachgüter. 

 

Als Grundlage für die Erarbeitung der Umweltprüfung dienten u. a. die Aussagen der geltenden Fach-

pläne sowie der folgenden Fachgesetze: 

· Gesetz zur Regelung des Baurechts (Baugesetzbuch - BauGB) 

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 

· Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-

schutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) 

· Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)  

· Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) 

· Bundeswaldgesetz (BWaldG) 

· Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) 

· Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

· Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

· Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)  

· Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

 

Sowie die folgenden Fachpläne und übergeordnete Planungen: 
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Landschaftsprogramm 

Im Landschaftsprogramm werden für das Plangebiet Sielow keine konkreten Angaben gemacht.  

Landschaftsplan 

Über den „Schwemmsandfächer um Sielow“, dem Ortsteil in dem sich auch das Vorhabengebiet befin-

det, trifft der Landschaftsplanentwurf der Stadt Cottbus/Chóśebuz (2023) folgende Aussagen: 

„Die lockere Einfamilienhausbebauung der Ortschaft Sielow stellt den Mittelpunkt dieses Landschafts-

raumes dar. Sie integriert sich sehr gut in die zusammenhängenden Waldbereiche und bildet so ein 

kleinteiliges Mosaik aus Waldflächen und Siedlungsbereichen. Der große zusammenhängende Wald-

komplex im Nordosten der Siedlung ist eher strukturarm ausgeprägt. Auch die großen Ackerflächen 

südwestlich der Ortschaft verzahnen sich mit den Ortsrändern bzw. den Waldflächen, allerdings besit-

zen sie selbst keine Strukturelemente, sodass in diesen Teilen die Landschaftsbildqualität etwas 

gemindert wird.“13 

Flächennutzungsplan 

Im aktuellen Flächennutzungsplan wird das Vorhabengebiet als Wohnbauflächen dargestellt (vgl. 3.3 

Flächennutzungsplan). 

6.2 Methodische Grundlagen 

6.2.1 Beschreibung der technischen Verfahren der Umweltprüfung 

Der Umweltbericht orientiert sich an den inhaltlichen Vorgaben der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 

4c BauGB. Das Vorgehen im Rahmen der Umweltprüfung beim Bebauungsplanverfahren umfasst die 

folgenden Bearbeitungsschritte: 

1. Einmalige Übersichtsbegehung im Mai 2023, Bestandsaufnahme der vorkommenden Biotopty-

pen sowie Potenzialabschätzung für das Vorkommen geschützter Pflanzenarten 

2. Beachtung fachgesetzlicher Vorgaben und fachlicher Standards 

3. Auswertung vorliegender Informationen (Artenschutzgutachten, vgl. Anlage 1) 

4. Auswertung der Quellen sowie Bewertung, Erarbeitung von Empfehlungen und Hinweisen zum 

Planverfahren 

6.2.2 Erfassung und Bewertung der Schutzgüter Biotope, Flora und Fauna 

Die im Vorhabengebiet vorkommenden Biotoptypen wurden auf der Grundlage der Biotop- und Land-

nutzungskartierung im Land Brandenburg (LUGV 1998) und der selektiven Biotopkartierung des Lan-

des Brandenburg (LUGV 2010) zusammengestellt14. Eine Anpassung der Biotoptypen wurde durch ei-

gene Aufnahmen vorgenommen. Die Potentialabschätzung zum Vorkommen geschützter Arten er-

folgte im Mai 2023 durch die MEP Plan GmbH im Rahmen einer Übersichtsbegehung. 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt verbalargumentativ auf der Grundlage der „Hinweise zum Voll-

zug der Eingriffsregelung HVE“15. Dabei werden die vorkommenden Biotoptypen in 5 Bedeutungsklas-

sen in den Stufen sehr hoch, hoch, mittel, gering und sehr gering eingeschätzt. Kriterien für diese 

 
 

13  Stadt Cottbus/Chóśebuz Landschaftsplan, Stand Entwurf 2023 
14  Biotopkartierung Brandenburg / [Hrsg.: Landesumweltamt Brandenburg, Referat Öffentlichkeitsarbeit. Text: 

Frank Zimmermann.]; - Bd. 1 Liste der Biotoptypen (Stand 2011) - Bd. 2: Beschreibung der Biotoptypen unter 

besonderer Berücksichtigung der nach § 32 BbgNatSchG geschützten Biotope und der Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie (Stand 2004) 
15  Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV) (2009 

& 2021): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE, Stand April 2009 aus: https://mlul.branden-

burg.de/cms/detail.php/bb1.c.322347.de 
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Einschätzung sind der Grad der Natürlichkeit, die Seltenheit bzw. die Gefährdung, die Lebensraum-

funktion inkl. der Bedeutung für die Reproduktion von Tieren und die zeitliche Wiederherstellbarkeit 

des jeweiligen Biotoptyps. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstufung der Biotoptypen in die einzel-

nen Bedeutungsklassen. 

 

Bedeutungs-

klasse 

Natürlichkeit, Seltenheit,  

Gefährdung 
Lebensraumfunktion 

Ausgleichbarkeit von 

Eingriffen, zeitliche 

Wiederherstellbarkeit 

sehr gering 

natürliche Biotoptypen durch 

menschliche Nutzung vollständig 

überprägt, Biotoptypen der Ag-

rarlandschaften sowie technogen 

stark veränderte Biotoptypen, 

keine Gefährdung 

Sehr geringe Bedeutung auf-

grund des sehr seltenen Vor-

kommens schutzbedürftiger 

Arten und deren Lebensge-

meinschaften 

ausgleichbar; zeitliche 

Wiederherstellbarkeit/ 

Entwicklungsdauer < 25 

Jahre 

gering 

natürliche Biotoptypen durch 

menschliche Nutzung teilweise 

überprägt, keine Gefährdung 

Geringe Bedeutung aufgrund 

des seltenen Vorkommens 

schutzbedürftiger Arten und 

deren Lebensgemeinschaften 

ausgleichbar; zeitliche 

Wiederherstellbarkeit/ 

Entwicklungsdauer < 25 

Jahre 

mittel 

Natürliche Biotoptypen durch 

menschliche Nutzung teilweise 

überprägt 

Mittlere Bedeutung aufgrund 

Vorkommen regional bzw. 

überregional schutzbedürfti-

ger Arten und deren Lebens-

gemeinschaften 

bedingt ausgleichbar, ab-

hängig von Entwicklungs-

risiko, Alter und Struktur 

des Baumbestandes und/ 

oder Anteil naturnaher 

Strukturen 

hoch 

Natürliche Biotoptypen kaum 

durch menschliche Nutzung über-

prägt, hohe Gefährdung 

Hohe Bedeutung aufgrund 

Vorkommen landesweit 

schutzbedürftiger Arten und 

deren Lebensgemeinschaften 

bedingt bzw. nicht aus-

gleichbar, je nach Bio-

toptyp abhängig von Ent-

wicklungsrisiko, Alter und 

Struktur des Baumbe-

standes und/ oder Anteil 

naturnaher Strukturen 

oder zeitliche Wiederher-

stellbarkeit/ Entwick-

lungsdauer > 25 Jahre 

sehr hoch 

Natürliche Biotoptypen durch 

menschliche Nutzung nicht oder 

nur sehr gering überprägt, über-

wiegend auf Sonderstandorten, 

hohe Gefährdung 

Sehr hohe Bedeutung auf-

grund Vorkommen bundes-

weit schutzbedürftiger Arten 

und deren Lebensgemein-

schaften sowie Arten für de-

ren Schutz eine nationale 

Verantwortung besteht 

nicht ausgleichbar, zeitli-

che Wiederherstellbarkeit/ 

Entwicklungsdauer > 25 

Jahre 

Tabelle: Einstufung der Biotoptypen in Bedeutungsklassen 

6.2.3 Bilanzierung der Eingriffsfolgen 

Für die Bewertung und Bilanzierung der Eingriffsfolgen sowie zur Ableitung des Kompensationsbedarfs 

werden die „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE“ (MLUV 2009) angewendet. Diese Hin-

weise „…sollen die Anwendung der Eingriffsregelung im Land Brandenburg einheitlich, nachvollziehbar 

und effektiv handhabbar gestalten.“ Die Bewertung und Bilanzierung der Eingriffsfolgen werden ver-

bal-argumentativ durchgeführt. 
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6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation, Bestandsaufnahme der einschlä-

gigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes und Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

6.3.1 Schutzgut Tiere 

Die Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten wird durch den Bebauungsplan nicht begründet, da 

sich der Planbereich nicht im Einflussbereich von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten (SPA-

Gebiete) befindet. 

 

Begleitend zum Bebauungsplanverfahren wurde ein Artenschutzgutachten erstellt, worin Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Fauna, insbesondere hinsichtlich möglicher Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG untersucht wurden (vgl. Anlage 1). Da im Zuge des Vorhabens Gehölzfällungen 

durchgeführt werden, wurde der Kiefernbestand im Rahmen einer Gehölzkontrolle auf das Vorhanden-

sein von Höhlungen und sonstigen Strukturen, die durch Vogel-, Fledermaus und xylobionte Käferar-

ten genutzt werden können, vom Boden aus untersucht. Dabei wurden potenzielle Fortpflanzung- und 

Ruhestätten der Arten ermittelt. Darüber hinaus wurde auch auf das Vorkommen von Reptilien, insbe-

sondere die Zauneidechse und weitere Artengruppen geachtet. 

 

Im Rahmen der Begehung wurden im Bestand keine Vogelnester oder genutzte Höhlenbäume nachge-

wiesen. Eine Waldkiefer im nordwestlichen Bereich des Vorhabengebietes wies jedoch frische Hack-

spuren und Höhlungen eines Spechtes auf und wurde damit als potenzieller Habitatbaum für Höhlen-

brüter und/oder gehölzbewohnende Fledermausarten dokumentiert. An Alt- und Totholzstrukturen 

konnten weitere potenzielle Nisthöhlen bzw. geeignete Habitatstrukturen erfasst werden. 

 

Außerhalb des Eingriffsbereiches wurden zwei Waldameisennester der besonders geschützten Formica 

pratensis und Formica rufa-Gruppe nachgewiesen. Innerhalb des Vorhabengebietes wurden drei Nes-

ter der Waldameise, darunter eines der nach BNatSchG besonders geschützten Formica rufa-Gruppe. 

Unter den zwei weiteren Nestern innerhalb des Eingriffsbereiches befinden sich Nester der Formica 

sanguinea und Formica fusca, welche nicht als besonders geschützt gelten. 

 

Im Zuge der Reptilienerfassungen erfolgte der Nachweis mehrerer Individuen der nach BNatSchG 

streng geschützten Zauneidechse. Die Nachweise erfolgten insbesondere im Süden des Gehölzrandbe-

reiches mit Übergang zu südlich angrenzenden, offenen Gartenstrukturen. Die sonnenexponierten, 

kleinteiligen Strukturen in diesen Bereichen bieten z. T. geeignete Versteck- und Sonnenplätze sowie 

durch den sandigen Oberboden ebenfalls geeignete Eiablagestellen für die Art. Innerhalb des Kiefern-

bestandes ist aufgrund der zuvor beschriebenen erfolgten Auflichtung eine Ausbreitung der Zau-

neidechsen in z. T. besonnten Bereichen mit vereinzelten Reisighaufen zu erkennen, wobei in den 

stärker beschatteten Teilen keine Nachweise erfolgten. Vereinzelte Winterquartiere können in dem 

Kiefernbestand nicht ausgeschlossen werden. 

 

Seit der Erstellung des Artenschutzgutachtens erfolgte im Herbst 2023 die Aufstellung eines Reptilien-

schutzzaunes, die Herstellung von Ersatzhabitaten für die Zauneidechsen außerhalb des Plangebietes 

sowie die Fällung des Waldes im Januar 2024 (vgl. 2.7 Wald). 

6.3.2 Schutzgut Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Das Plangebiet liegt im Landschaftsraum Cottbuser Schwemmsandfächer um Sielow. Dieser ist durch 

sandige Böden und große Grundwasserabstände geprägt, wodurch Kiefernreinbestände den gesamten 

nördlichen Bereich um Sielow prägen. 
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Abb.: Auszug der Biotopkartierung, Stand 30.01.2024 | o. M. 

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, befand sich zum Zeitpunkt der Begehung im Mai 2023 auch ein 

lichter Kiefernreinbestand (Biotopcode 08480) im Vorhabengebiet. Der ehemals wirtschaftlich genutzte 

homogene Kiefernforst besteht überwiegend aus gleichaltrigen Gehölzen mit einem BHD zwischen 0,1 

– 0,6 m. Entlang der Dissener Straße wurden aufkommende Gehölze, aufgrund der bestehenden 

Trinkwasserhauptleitung, gerodet und auch mittig im Vorhabengebiet befindet sich ein eher kahler Be-

reich (Biotopcode 08261). Die Randbereiche waren teilweise durch ruderale Pflanzenbestände geprägt 

und vereinzelt wurden auf den Kahlschlagflächen Trockenrasenarten erfasst. Entlang der südlichen 

Gebietsgrenze hatte sich ein schmaler Streifen mit Staudenfluren trockenwarmer Standorte ausgebil-

det. Darüber hinaus wurden im Vorhabengebiet keine geschützten Biotope oder Lebensraumtypen 

festgestellt. Insgesamt weist die Fläche eine geringe biologischen Vielfalt auf (vgl. Anlage 2). Die 

Bäume im Plangebiet wurden im Januar 2024 gefällt (vgl. 2.7 Wald). 

Schutzgebiete gem. §§ 21-26 BNatSchG sind innerhalb des Geltungsbereiches und in unmittelbarer 

Umgebung nicht bekannt. Lediglich eine stattliche Eiche, auf der gegenüberliegenden Seite der Disse-

ner Straße, ist in der Karte 4: „Flächennutzung und Biotoptypen“ des Landschaftsplanentwurfes der 

Stadt Cottbus/Chóśebuz als geschützter Einzelbaum bzw. Gehölzbiotop (Einzelbaum) dargestellt16. 

Westlich grenzen mittel- bis geringwertige Frischwiesen- und Weiden an das Plangebiet. 

 

Für das Schutzgut Pflanzen und Biologische Vielfalt ist das Vorhabengebiet von mittlerer Bedeutung. 

 
 

16  Stadt Cottbus/Chóśebuz Landschaftsplan, Stand Entwurf 2023 
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6.3.3 Schutzgut Fläche 

Die Fläche, auf der das Vorhaben realisiert werden soll, wird im Landschaftsplanentwurf (2023) als 

Fläche mit naturfernen Forsten, also einer Monokultur dargestellt. Die Waldfläche wurde im Januar 

2024 gefällt (vgl. 2.7 Wald). 

Die Waldfläche konnte theoretisch von Anwohnenden für die Naherholung genutzt werden und ist bis 

heute nicht versiegelt. Der Waldbestand prägte das Siedlungsbild, diente als Fortpflanzungs- und Ru-

hestätte für Tiere und Pflanzen, dem Wasserrückhalt sowie der Grundwasserneubildung und hatte ei-

nen positiven Einfluss auf das lokale Klima u. a. durch die Beschattung der Dissener Straße.  

 

Im Flächennutzungsplan (FNP) wird die Fläche als Wohnbaufläche dargestellt. 

 

Für das Schutzgut Fläche hat das Vorhabengebiet eine mittlere Bedeutung. 

6.3.4 Schutzgut Boden 

Wie der Landschaftsraum „Cottbuser Schwemmsandfächer“ bereits andeutet, bestehen die Böden im 

Plangebiet überwiegend aus Sand und lehmigem Sand. Wertvolle Böden treten im Schwemmsandfä-

cher um Sielow nur kleinteilig als Dünenbereiche auf, so nordöstlich der Ortslage und im Bereich des 

ehemaligen Flugplatzes. Die Böden sind durch die landwirtschaftliche Nutzung vorbelastet und erosi-

onsgefährdet. 

 

 

Abb.: Auszug aus dem Landschaftsplanentwurf der Stadt Cottbus/Chóśebuz, Karte 1: Boden, Stand Juni 2023,  

Geltungsbereich Bebauungsplan gelb dargestellt | o. M. 

Dem Landschaftsplanentwurf ist zu entnehmen, dass sich das Plangebiet im Übergangsbereich zwi-

schen den Bodenarten Vega-Gley (32) und Podsol-Braunerde (43) befindet. Die vorhandene Bodenart 

Vega-Gley bezeichnet Auenlehmsand über Auensand, gilt als naturnah und als Bereiche aktiver 
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Bodenbildung mit spezifischer Substratausbildung. Dabei handelt es sich um Böden der intakten Über-

flutungsauen, die eine wichtige Archivfunktion aufweisen können17. 

 

Für das Schutzgut Boden hat das Vorhabengebiet eine mittlere bis hohe Bedeutung. 

6.3.5 Schutzgut Wasser 

Aufgrund der sandigen Böden im Schwemmsandfächer um Sielow sind die Grundwasserabstände in 

diesem Landschaftsraum über 1,0 m und im Siedlungsbereich Sielow treten auch Grundwasserstände 

von weniger als 1,0 m auf. Der durchschnittliche Grundwasserflurabstand liegt in der Region bei > 1,0 

bis 2,0 m. Durch die Entfernung zu Fließgewässern liegt die Fläche außerhalb von Hochwasserschutz- 

bzw. Überschwemmungsgebieten. Innerhalb und rundum das Plangebiet befinden sich keine Oberflä-

chengewässer18. 

 

Für das Schutzgut Wasser hat das Vorhabengebiet eine geringere bis mittlere Bedeutung.  

6.3.6 Schutzgut Klima und Luft 

Das Klima in Cottbus/Chóśebuz ist warm und gemäßigt. Im bundesdeutschen Vergleich zählt der Un-

tersuchungsraum mit durchschnittlich 570 mm Jahresniederschlag zu den Standorten mit geringen 

Niederschlagsmengen und einer negativen bis ausgeglichenen ökologischen Wasserbilanz. Die mittle-

ren Jahreswerte betragen für die Lufttemperatur 10 °C und die Sonnenscheindauer 1.760 h19.  

Durch den Kiefernforst gilt das Plangebiet als Frischluftentstehungsgebiet, dass sich zusätzlich positiv 

auf das Klima auswirkt.  

Zur Lufthygiene liegen keine Messdaten für den Standort vor. Bei einer Verkehrszählung im Jahr 2015 

betrug die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) auf dem flankierenden Abschnitt der Disse-

ner Straße (L 511) 1.513 KfZ/24 h (vgl. 7.3 Emissionen und Immissionen).  

In Trockenperioden kann es zeitweise zu Bodenerosionen und Staubaufwirbelung auf den angrenzen-

den Freiflächen kommen, die temporär einen Einfluss auf die Luftqualität nehmen können. 

 

Das Vorhabengebiet ist für das Schutzgut Klima und Luft von mittlerer Bedeutung. 

6.3.7 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Als Landschaftsbild wird das gesamte vom Menschen wahrnehmbare Erscheinungsbild der Landschaft 

verstanden. Das Landschaftsbild wird durch die Eigenschaften Vielfalt, Eigenart und Schönheit (Natür-

lichkeit) einer Landschaft charakterisiert und ist wertgebend für die Erholungsfunktion des Menschen. 

Das Landschaftsbild von Sielow ist geprägt durch seine dorftypischen, lockeren Baustrukturen, den an-

grenzenden Kiefernreinbeständen und Intensivgrünland oder intensiv genutzten Äckern. Die Wälder 

um Sielow sind vor allem für die siedlungsnahe Erholung der Stadt Cottbus/Chóśebuz von Bedeutung, 

weshalb sie auch als Erholungswälder ausgewiesen sind und von zahlreichen touristischen Wegever-

bindungen durchquert werden.  

Im Plangebiet wurden die Funktionen eines „Erholungswaldes“ aufgrund der geringen Größe, Lage und 

schlechten Erschließung in der Praxis nur bedingt erfüllt. Der Landschaftsplanentwurf der Stadt Cott-

bus/Chóśebuz stellt die ehemalige Waldfläche im Plangebiet nicht als Erholungswald dar20. Der lichte 

Reinbestand wies nur eine geringe Natürlichkeit und Schönheit auf. Besonders charakteristische Struk-

turen sind im Vorhabengebiet nicht vorhanden. Dennoch konnte auch der Forst als Landschaftsbild 

 
 

17  Stadt Cottbus/Chóśebuz Landschaftsplan, Stand Entwurf 2023 
18  ebenda 
19  Deutscher Wetterdienst (DWD): Cottbus, Abgerufen am 01.12.2023: 

https://www.dwd.de/DE/wetter/wetterundklima_vorort/_node.html 
20  ebenda 
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prägendes Element betrachtet werden. Der Kiefernforst trug zur Gliederung der Landschaft sowie der 

landschaftsgerechten Eingliederung der Ortsränder bei.  

 

Für das Schutzgut Landschaftsbild hat das Vorhabengebiet eine mittlere Bedeutung. 

6.3.8 Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten und wurde im rechts-

wirksamen Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche ausgewiesen (vgl. 3.3 Flächennutzungs-

plan). 

 

Das Bauvorhaben hat somit keine Auswirkungen auf umliegende Schutzgebiete. 

6.3.9 Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch werden Indikatoren wie Lärm und Erholungseignung die 

Betroffenheit von Wegen und Infrastruktur für die Erholungsnutzung, Geräuschemissionen durch an-

grenzende Straßen, Erschütterungen und Beeinträchtigungen durch Licht berücksichtigt.  

Beeinträchtigungen durch Lärm sind in Bezug auf das Schutzgut Mensch besonders relevant, da starke 

und insbesondere dauerhafte Lärmbelastungen die Lebensqualität und die menschliche Gesundheit er-

heblich belasten können.  

Das Vorhabengebiet befindet sich am Rand eines bereits bestehenden Siedlungsgebiets an der Disse-

ner Straße. Die Lage ist vergleichsweise ruhig, nur zu Stoßzeiten kann es durch erhöhtes Verkehrsauf-

kommen zu temporären Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm und Abgasen kommen. Bei einer Ver-

kehrszählung im Jahr 2015 betrug die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) auf dem das 

Plangebiet flankierenden Abschnitt der Dissener Straße (L 511) 1.513 KfZ/24 h. Davon betrug der An-

teil an Schwerverkehr (über 3,5 t) 4,2 %. Aufgrund der DTV sowie der vorherrschenden Windrichtung 

West/Südwest wird nicht von einer Feinstaub- oder Stickoxidbelastung im Plangebiet ausgegangen.  

Westlich grenzt eine Pferdekoppel des Reit- & Springsport Zentrum Sielow an den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes. In extremen Trockenperioden kann es möglicherweise durch Bodenerosion zu einer 

Staubentwicklung kommen. Diese und landwirtschaftlich bedingte Geruchsbelastungen sind jedoch 

nicht über ein für ländliche Lagen übliches und zu tolerierendes Maß hinaus zu erwarten. Eine unzu-

mutbare Geruchsbelastung kann aufgrund der Erkenntnisse des Geruchsemissionen-Gutachtens zum 

Bebauungsplan „Therapie- und Reitsportzentrum Sielow“ der Stadt Cottbus/Chóśebuz aus dem Jahr 

2017 ausgeschlossen werden. 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befindet sich ein Sägewerk östlich der Dissener Straße. Es 

handelt sich um eine im handwerklichen Umfang und diskontinuierlich betriebene Anlage, die bisher zu 

keinen Beschwerden der angrenzenden Wohnnutzung führte. Des Weiteren unterliegt das Sägewerk 

bereits Restriktionen aufgrund der bestehenden, unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung.  

Schließlich wurde das Vorhabengebiet auch auf seine Erholungseignung untersucht. Die Fläche war 

bislang als Erholungswald eingestuft, verfügt jedoch über keine Durchwegung und schließt an keine 

größeren Erholungswaldflächen an. Die größeren Waldbestände weisen eine bessere Eignung für die 

Naherholung der Anwohnenden auf. Insgesamt wird der Bedarf an Erholungsflächen zudem eher ge-

ring eingeschätzt, da die in der Umgebung liegenden Ein- bis Zweifamilienhäuser über große private 

Gärten verfügen. 

 

Für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit hat das Vorhabengebiet eine eher geringere 

Bedeutung. 

6.3.10 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Unter dem Begriff Kulturgut werden neben historischen Kulturlandschaften, geschützten oder schüt-

zenswerten Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern auch alle weiteren Objekte einschließlich ihres not-

wendigen Umgebungsbezuges erfasst, die als kulturhistorisch bedeutsam zu bezeichnen sind.  



 
Bebauungsplan „Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“, Stadt Cottbus/Chóśebuz 

 

 

 

Seite 34 von 52   

Im Plangebiet und dessen Wirkungskreis sind solche Güter nicht bekannt, Auswirkungen auf Kulturgü-

ter und sonstige Sachgüter können somit ausgeschlossen werden. 

6.3.11 Gesamteinschätzung und Wechselwirkungen 

Die einzelnen Schutzgüter eines Ökosystems stehen in einem komplexen Wirkungsgefüge zueinander. 

Daher ist es wichtig die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Tie-

ren, Pflanzen und den Menschen genauer zu betrachten.  

 

Das Schutzgut Boden übernimmt eine Vielzahl an ökologischen Funktionen, ist die Grundlage für das 

Pflanzenwachstum und bietet Lebensraum für viele Organismen. Bodenorganismen spielen eine ent-

scheidende Rolle im Nährstoffkreislauf und beeinflussen die Pflanzengesundheit. Infolgedessen sichert 

der Boden auch die menschliche Ernährung durch landwirtschaftliche Produktion. Darüber hinaus be-

einflusst er die Qualität des Wassers durch Absorption und Filterung von Schadstoffen (Filter- und Puf-

ferfunktionen) und reguliert die Abflussleistung. Ein achtsamer Umgang mit Grund und Boden ist da-

her von großer Bedeutung21.  

Als „Grundlage des Lebens“ spielt auch das Schutzgut Wasser eine entscheidende Rolle für das Öko-

system und den Organismus aller Pflanzen und Tiere. Ozeane und Gewässer absorbieren und spei-

chern Wärme und beeinflussen somit das Klima und regulieren Temperaturschwankungen. Der globale 

Wasserkreislauf ist ein dynamisches System, bei dem Wasser ständig zirkuliert. Diese Prozesse sind 

entscheidend für das Klima, die Wasserversorgung und das Funktionieren der Ökosysteme auf der 

Erde22.  

Flora und Fauna befinden sich in einem besonders engen Wirkungsgefüge. Pflanzen nehmen Kohlendi-

oxid auf und produzieren Sauerstoff. Mit der Frischluftbildung beeinflussen sie die Luftzusammenset-

zung und durch Kaltluftbildung können Pflanzen zur Regulierung des Klimas beitragen. Zudem bilden 

sie die Nahrungsgrundlage für Mensch und Tier. 

Tiere wiederum bestäuben Pflanzen, tragen zur Samenverbreitung und damit zur biologischen Vielfalt 

bei. Fleischfresser spielen eine Rolle bei der Kontrolle von Populationen von Herbivoren, was das 

Gleichgewicht im Ökosystem aufrechterhält und Überweidung verhindert. Die Wechselwirkungen zwi-

schen Pflanzen und Tieren sind komplex und tragen zur Stabilität und Nachhaltigkeit von Ökosyste-

men bei. Der Verlust von Pflanzen- oder Tierarten kann weitreichende Auswirkungen auf die Funktio-

nalität und das Gleichgewicht eines Ökosystems haben. Daher ist der Schutz der Biodiversität und die 

nachhaltige Nutzung dieser Ressourcen von großer Bedeutung für die Erhaltung unserer Umwelt. 

 

Der Mensch verändert seine Umwelt mit sämtlichen Schutzgütern in erheblichem Maße durch die zu-

nehmende Flächeninanspruchnahme, die intensive Landwirtschaft, Industrie und Verkehr. Durch bauli-

che Maßnahmen, Versieglung der Böden oder Schadstoffeinträge werden viele natürliche Funktionen 

der Schutzgüter stark beeinträchtigt. Ein schonender und nachhaltiger Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen ist daher eine wichtige Grundlage zur dauerhaften Sicherung aller Schutzgüter. 

 

In Bezug auf das Vorhabengebiet ist besonders hervorzuheben, dass die Fläche bislang nicht versie-

gelt ist. Niederschlagswasser kann großflächig vor Ort versickern und für geschützte Arten, wie die 

Zauneidechse ist das Vorhabengebiet eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte. 

 
 

21  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO): Jahresbericht, Stand März 2011 
22  Umweltbundesamt: Themen Wasser, Abgerufen am 22.01.2024: https://www.umweltbundesamt.de/the-

men/wasser 
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6.3.12 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Im Falle der Nichtdurchführung des geplanten Vorhabens wäre der Kiefernreinbestand am Standort als 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Tiere und als „Erholungswald“ für Anwohnende erhalten geblieben. 

Im Zuge vorbereitender Maßnahmen wurde bereits im Januar 2024, vor Beginn der Brutvogelsaison, 

die Fläche abgeholzt (vgl. 2.7 Wald). Eine Versieglung der Fläche wäre ohne das Vorhaben vorerst 

nicht zu erwarten. 

6.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

6.4.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Für die Realisierung des Vorhabens erfolgte im Januar 2024 die Rodung des kompletten Kiefernbe-

standes. Der potenzielle Höhlenbaum wird zu einem späteren Zeitpunkt gefällt. Dadurch kommt es 

zum Verlust des nachgewiesenen potenziellen Höhlenbaumes und potenzieller Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten von Vögeln und Fledermäusen. 

Durch die Bautätigkeiten, Lärm, Erschütterungen sowie Abgase von Baumaschinen und -fahrzeugen 

kann es zur Störung empfindlicher Tierarten, insbesondere der nachgewiesenen Individuen der Zau-

neidechse kommen. Bereits im Herbst 2023 wurde ein Reptilienschutzzaun aufgestellt, um ein Einwan-

dern der Zauneidechsen auf die, durch Baumfällungen, besonders sonnigen Flächen im Frühjahr 2024 

zu verhindern. 

Ausführlich sind die zu erwartenden Beeinträchtigungen im Artenschutzgutachten beschrieben (vgl. 

Anlage 1). 

Unter Beachtung der Artenschutzmaßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen durch die Reali-

sierung des Wohngebiets ausgeschlossen werden. 

 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere sind als mittel zu bewerten. 

6.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Durch das Vorhaben kommt es im Plangebiet zu einer erheblichen Beeinträchtigung für die erfassten 

Biotoptypen. Infolge der Rodung geht der vorhandene Kiefernbestand vollständig verloren. Dadurch 

entsteht für das Vorhaben ein Kompensationsbedarf, der extern ausgeglichen werden muss. Die Wald-

umwandlung hat in Absprache mit der Forstbehörde in einem Verhältnis von 1:2 zu erfolgen. Aus-

gleichsmaßnahmen sind in der Gemarkung Tauer und Gulben geplant (vgl. 2.7 Wald). 

Mit dem zunehmenden Versieglungsgrad auf der Fläche, ist mit einem dauerhaften Verlust an Freiflä-

chen zu rechnen. Dies stellt zusätzlich einen erheblichen Eingriff für das Schutzgut Pflanzen und die 

biologische Vielfalt dar. Die verbleibenden Freiflächen können jedoch durch das Festsetzen von Gehöl-

zen, Sträuchern und sonstigen Vegetationsflächen zur Aufwertung beitragen und dem Eingriff entge-

genwirken.  

 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflanzen und die biologische Vielfalt sind hoch zu bewerten. 

6.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Im Zuge des Bauvorhabens wird die Fläche erstmalig baulich in Anspruch genommen. Der maximal 

zulässige Überbauungs- und Versiegelungsgrad beträgt im allgemeinen Wohngebiet WA 1 60 % und 

im allgemeinen Wohngebiet WA 2 45 %. Dies stellt einen erheblichen Eingriff für das Schutzgut Fläche 

dar und ist insgesamt als negativ zu bewerten. Die negativen Auswirkungen wurden mit den Wohnbe-

dürfnissen der Bevölkerung sorgfältig abgewogen.  

 

Die Beeinträchtigung für das Schutzgut Fläche sind hoch zu bewerten. 
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6.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Wie bereits beschrieben werden für den Bau des Wohngebietes bis zu 45 bzw. 60 % der Freifläche 

voll- oder teilversiegelt, wodurch die natürlichen Bodenfunktionen dauerhaft beeinträchtigt werden 

oder vollständig verloren gehen. Damit einher geht der Verlust der natürlichen Filter- und Pufferfunkti-

onen, das Biotopentwicklungspotenzial sowie die Bodenfruchtbarkeit und das Wasserspeichervermö-

gen der Böden.  

Ein Eintrag von Schadstoffen in den Boden ist bei der bestehenden und geplanten Nutzung der Grund-

stücke nicht zu erwarten.  

Insgesamt stellt das Bauvorhaben einen erheblichen Eingriff für das Schutzgut Boden dar, für den ein 

Kompensationsbedarf besteht. Mit den Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen wird dem Boden-

schutz und der Kompensation anteilig Rechnung getragen, indem an den Pflanzstandorten gestörte 

oder verlorene Bodenfunktionen ausgeglichen werden können (Durchwurzelung, Wasserhaltevermö-

gen, Bodenleben, Bodendurchlüftung). Darüber hinaus dient der Ausschluss von Schottergärten sowie 

von nicht durchwurzelbaren Materialien im Plangebiet dem Schutz einer vitalen und belebten Boden-

zone. Der verbleibende Kompensationsumfang ist extern auszugleichen.  

 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind hoch zu bewerten. 

6.4.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Da sich innerhalb des Plangebiets keine Oberflächengewässer befinden, hat das Vorhaben keine Aus-

wirkungen auf oberirdische Fließ- und Standgewässer. Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades 

kommt es innerhalb des Plangebietes jedoch zum Verlust von natürlichen Retentionsflächen.  

Das zukünftig auf der Fläche anfallende Niederschlagswasser kann trotzdem weiterhin im Plangebiet 

versickern. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen die grünordnerischen Maßnahmen und die Anlage 

von freiwachsenden Hecken einen positiven Beitrag zur Retentionsfähigkeit des Bodens und der Ver-

dunstung leisten.  

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten, da Vorhaben oder 

Betriebe, die mit Wasser gefährdenden Stoffen Umgang haben, nicht zulässig sind. Dadurch ist mit 

keinen Beeinträchtigungen für das Grundwasser zu rechnen.  

 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser sind als gering zu bewerten. 

6.4.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Infolge der Rodung des Waldstückes und der Flächenversiegelung kommt es zu einer Verminderung 

der kleinklimatischen Ausgleichsfunktionen im Vorhabengebiet, da die Gehölze als Frischluftproduzen-

ten verschwinden und als Schattenspender verloren gehen.  

 

Während der Baumaßnahme kann sich die Luftqualität im Vorhabengebiet temporär durch baube-

dingte Staubentwicklung verschlechtern. Die planungsrechtlich zulässigen Nutzungen lassen jedoch 

weder erhebliche anlagebedingte noch betriebsbedingte lufthygienische Belastungen erwarten. Es wer-

den keine Vorhaben oder Betriebe zugelassen, die klimawirksame Emissionen erzeugen.  

Durch die neue Wohnbebauung werden sich die Verkehrsbelastung auf der Dissener Straße und somit 

die Belastung mit Stickoxiden und Feinstaub nicht wesentlich erhöhen. Auswirkungen auf das Makro-

klima sind im Zuge des Vorhabens daher nicht zu erwarten. 

Mit der Festsetzung von Baumpflanzungen und den freiwachsenden Hecken kann den Beeinträchtigun-

gen für Klima und Luft begegnet werden.  

 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima und Luft ist als gering zu bewerten. 
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6.4.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Mit einer Bebauung der Fläche geht eine Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes einher. Anstelle 

der Kiefern-Monokultur fügen sich zukünftig weitere Wohnhäuser in das bereits bestehende ländlich 

geprägte Ortsbild ein. Mit einer Bebauung entsprechend der Festsetzungen, wie beispielsweise die 

grünen Vorgartenzonen sowie Dachneigungen und -formen wird die Veränderung als orts- und land-

schaftsbildverträglich bewertet.  

 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild ist als gering zu bewerten. 

6.4.8 Auswirkungen auf das Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

Beeinträchtigungen für naturschutzrechtliche Schutzgebiete sind nicht zu erwarten, da sich weder im 

Plangebiet noch in unmittelbarer Umgebung Schutzgebiete von Natur und Landschaft gemäß §§ 21-29 

BNatSchG befinden. Somit sind keine Eingriffe in Schutzgebiete zu erwarten.  

6.4.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind die Themen Erholung und Gesundheit der Bevölke-

rung von Belang. Durch die Bauarbeiten ist mit einer temporären Beeinträchtigung durch Baulärm, Ab-

gase der Baumaschinen und visuelle Beeinträchtigungen für Anwohnende zu rechnen. Diese sind aber 

nicht als gesundheitsrelevante Lärmemissionen einzustufen und darüber hinaus sind nach Abschluss 

der Bauarbeiten kaum negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten.  

Die Umwandlung der Waldfläche zum Wohngebiet hat einen Einfluss auf die Erholungseignung des 

Vorhabengebiets für die Anwohnenden, diese ist aber nicht als erheblich einzustufen, da die Bedeu-

tung der Fläche insgesamt als gering eingestuft wird. Aufgrund vieler größerer und zusammenhängen-

der Waldgebiete in der direkten Umgebung stehen ausreichend andere Flächen für die Naherholung 

und sportliche Aktivitäten der Anwohnenden zur Verfügung.  

Die für Landwirtschaftsbetriebe typischen Immissionen (Geruch, Lärm) im betrachteten Standortbe-

reich sind jedoch nicht vollständig auszuschließen (vgl. 7.3 Emissionen und Immissionen).  

 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit ist insgesamt als ge-

ring zu bewerten. 

6.4.10 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet und dessen Wirkungskreis sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter bekannt, nega-

tive Auswirkungen können somit ausgeschlossen werden. 

6.4.11 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Wie in Kapitel 6.3.11 bereits beschrieben stehen alle Schutzgüter in einem zusammenhängenden Wir-

kungsgefüge zueinander. Aus der Betrachtung aller Schutzgüter geht hervor, dass insbesondere die 

Eingriffe für die Schutzgüter Fläche und Boden mit dem Verlust natürlicher Bodenfunktionen infolge 

der Flächenversieglung besonders kritisch zu betrachten sind. Die Versieglung des Bodens zieht auch 

eine Reduzierung der Retentionsflächen und somit der Grundwasserneubildungsrate, eine Erhöhung 

der Oberflächenabflüsse und eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren und Le-

bensgrundlage von Pflanzen bzw. Biotopen nach sich. Die Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Bio-

tope sind daher im Zuge der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung besonders zu berücksichtigen. 

 

Mit der Festsetzung von Höchstgrundstücksgrößen wird eine Mindestanzahl an Baugrundstücken ga-

rantiert und der Forderung des § 1a Abs. 2 BauGB nachgekommen mit Grund und Boden sparsam um-

zugehen. Mit den getroffenen Festsetzungen wird gewährleistet, dass sich die geplante Bebauung in 

das Ortsbild einfügt und die Versiegelung auf ein notwendiges Maß beschränkt wird. 
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Darüber hinaus entstehen durch das Bauvorhaben überwiegend temporäre Beeinträchtigungen für die 

Schutzgüter während der Bauphase, die mit Hilfe von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen re-

duziert werden können. 

6.4.12 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-
wässern 

Anlage-, bau- und betriebsbedingt fallen im Rahmen des Bauvorhabens keine gefährlichen Abfälle 

bzw. lediglich Abfälle in geringem Umfang an. Dabei handelt es sich unter anderem um Baustellen-

mischabfälle oder Folien, Hausmüll, Restabfall, Altpapier und Pappe sowie Kunststoffverpackungen.  

Die Baustelleneinrichtungen werden nach dem Bauvorhaben vollständig zurückgebaut. Die anfallenden 

Abfälle werden ordnungsgemäß entsorgt. Während der Bauphase wird zudem angestrebt, recyclingfä-

hige und ökologisch unbedenkliche Baustoffe zu verwenden.  

 

Die Schmutzwasserableitung des Wohngebiets erfolgt durch die öffentliche zentrale Schmutzwasserbe-

seitigungsanlage der Stadt Cottbus/Chóśebuz. 

6.5 Artenschutzrechtliche Betrachtung 

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Betrachtung sind ausführlich im Artenschutzgutachten „Be-

bauungsplan Dissener Straße Sielow“ dargestellt und werden hier nur nochmal kurz wiedergegeben 

(vgl. Anlage 1). Für die untersuchten Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Waldameisen und Reptilien 

ist ein Maßnahmenpaket von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen notwendig. Die folgenden Vermei-

dungs- und CEF-Maßnahmen sind vorzusehen: 

· V1 – Bauzeitenregelung  

· V2 – Ökologische Baubegleitung 

· V3 – Schaffung von Nisthilfen und Ersatzquartieren 

· V4 – Schutz und Umsiedlung Waldameisennester 

· V5 – Reptilienschutzzaun 

· V6 – Bergung und Umsetzung Zauneidechse 

· CEF1 – Aufwertung von Lebensräumen für die Zauneidechse 

 

Zur Abwendung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 und 2 BNatSchG (Tötung oder die Zerstö-

rung von Gelegen/Eiern sowie Störung von Individuen) sind folgende Maßnahmen, sofern nicht bereits 

erfolgt, festzuschreiben.  

 

Aus artenschutzfachlicher Sicht und unter Einhaltung des § 39 Abs. 5 BNatSchG sind Gehölzfällungen 

nur im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar möglich. In dieser Phase sind die Brutzeit 

der Vögel sowie die Wochenstubenzeit der Fledermäuse abgeschlossen. Diese Maßnahme wurde be-

reits durch eine Fällung der Bäume im Januar 2024, außerhalb der Brutzeit, umgesetzt (vgl. 2.7 

Wald). Der potenzielle Höhlenbaum wurde noch nicht gefällt, da die Kiefer, welche als potenzieller Ha-

bitatbaum nachgewiesen wurde, kann auch im Herbst und Winter als Quartier genutzt werden kann. 

Daher ist die Fällung des potenziellen Habitatbaumes durch einen Fachgutachter zu begleiten. Der 

nachgewiesene Höhlenbaum ist vor der Fällung auf Hinweise und Besatz durch geschützte Arten zu 

kontrollieren.  

Durch die Fällbeschränkung wird vermieden, dass sich zum Zeitpunkt der Fällungen besetzte Brut-

plätze einheimischer Vogelarten in den Bäumen befinden. Fledermäuse können die Höhlungen auch 

zwischen Oktober und Februar als Zwischen- und Winterquartier nutzen. Bei Besatz mit Fledermäusen 

sind die Arbeiten auszusetzen, bis die Tiere die Fortpflanzungs- und Ruhestätten verlassen haben. 

Sollte dies nicht möglich sein, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzu-

stimmen und geeignete Schutzmaßnahmen einzuleiten. Die Kosten für eine ggf. notwendige Zwi-

schenhälterung und Aufzucht sind vom Vorhabenträger zu tragen. 
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Während der Kontrolle der Gehölze wurden geeignete Habitatstrukturen für Höhlenbrüter und gehölz-

bewohnende Fledermausarten festgestellt. Ein aktueller Besatz der potenziellen Quartiere wurde nicht 

nachgewiesen. 

Für den Höhlenbaum sowie die potenziellen Nist- und Quartierhöhlen an den verbliebenen Alt- und 

Totholzstrukturen im Untersuchungsgebiet sind artspezifische Nisthilfen für Höhlenbrüter und Ersatz-

quartiere für baumbewohnende Fledermausarten anzubringen. Die Habitatstrukturen sind im Verhält-

nis 1:2 möglichst vor der nächsten Brutperiode zu ersetzen. Die Anbringung der Quartiere kann an ge-

eigneten Gehölzen in den angrenzenden Bereichen des Untersuchungsgebietes erfolgen. Somit sollten 

an den umliegenden Gehölzen insgesamt 2 Meisen-Nistkästen und 2 Fledermausquartiere realisiert 

werden. 

 

Folgende artspezifische Kästen der Firma „Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH“ oder 

vergleichbare Modelle zur Anbringung an Gehölzen werden empfohlen: 

· 2x Nistkasten 1B oder 2M 

· 2x Fledermaus Flachkasten 1FF 

 

Die Lage und Verteilung sind vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Montage 

der Nistkästen ist durch einen Fachgutachter zu betreuen bzw. zu begleiten. Hierzu stimmt sich die 

BFU – Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH mit dem Nabu Kolkwitz e.V. ab. 

 

Im Zuge der Baufeldfreimachung und der Baumaßnahmen ist das Ameisennest, der „Kahlrückigen 

Waldameise“ außerhalb des Plangebietes, zu erhalten. Dafür ist das Nest vor Baubeginn beispielsweise 

durch Flatterbänder zu markieren und während des Baus vor Beschädigungen zu schützen. 

Sollte ein Erhalt nicht möglich sein, ist eine fachgerechte Umsetzung durch einen ausgebildeten Amei-

senheger in der Sonnungsphase im Frühjahr durchzuführen. Diese beginnt witterungsabhängig ab 

Mitte April und endet im Juni. Der entsprechende Umsetzungsstandort ist zuvor mit der Unteren Na-

turschutzbehörde abzustimmen. Hierzu stimmt sich ebenfalls die BFU – Brandenburgische Flächen und 

Umwelt GmbH mit dem Nabu Kolkwitz e.V. ab. Die Ameisennester innerhalb des Plangebietes wurden 

während der Fällarbeiten gekennzeichnet, um diese vor Beschädigungen zu schützen. 

 

Da innerhalb des Vorhabengebietes sowie insbesondere in den Randbereichen mehrere Individuen der 

streng geschützten Zauneidechse nachgewiesen wurden, ist die CEF-Maßnahme 1 „Aufwertung von 

Lebensräumen für die Zauneidechse“ sowie das Stellen eines temporäreren Reptilienschutzzaunes not-

wendig. Auf diese Weise wird während des Baus vermieden, dass Individuen in die Eingriffsbereiche 

einwandern und zu Schaden kommen23. Im Rahmen der CEF-Maßnahme ist die südlich angrenzende 

Fläche des Flurstückes 447 noch vor Baubeginn durch das Schaffen von Habitatstrukturen, wie Hauf-

werke oder Reisig-/Holzhaufen für die Zauneidechse aufzuwerten. Der Reptilienschutzzaum wurde be-

reits im Herbst 2023 aufgestellt. Die Habitatstrukturen wurden auf dem südlich angrenzendem Flur-

stück 447 hergestellt. 

 

 
 

23  Kolling,S. Lenz,S. & Hahn,G. (2008): Die Zauneidechse – eine verbreitete Art mit hohem planerischem Gewicht. 

–Naturschutz und Landschaftsplanung 40: 9 –14. 
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Abb.: Luftaufnahme der hergestellten Habitatstrukturen für die Zauneidechsen südlich des Geltungsbereiches, links schließt sich das 

Plangebiet an24 

6.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und Ausgleich erheblich 

nachteiliger Auswirkungen in Bau- und Betriebsphase (sowie Eingriffsbeurteilung und 

Ausgleichsentscheidungen gem. § 18 BNatSchG i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB) 

6.6.1 Einleitung  

Ziel der Eingriffsregelung nach §§ 13ff. BNatSchG ist es, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushaltes und des Landschaftsbildes auch außerhalb von Schutzgebieten zu erhalten. Eine der 

Grundsätze der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist es, Eingriffe in Natur und Landschaft vor-

rangig zu vermeiden. Sofern das nicht möglich ist, sind landschaftspflegerische Maßnahmen (soge-

nannte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) zu ergreifen25.  

Für die Bewertung und Bilanzierung der Eingriffsfolgen sowie zur Ableitung des Kompensationsbedarfs 

werden die „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE“ angewendet26. Die Bewertung und Bilan-

zierung der Eingriffsfolgen werden verbalargumentativ durchgeführt. 

6.6.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht zu den empfohlenen Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen in Bezug auf die zu erwartenden Eingriffe auf die Schutzgüter. 

 

 
 

24  Planus Hausbaumanagement GmbH 
25  Bundesamt für Naturschutz (BfN): Ziele und Grundprinzipien der Eingriffsregelung, Abgerufen am 01.12.2023: 

https://www.bfn.de/eingriffsregelung  
26  Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV) (2009 

& 2021): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE, Stand April 2009 aus: https://mlul.branden-

burg.de/cms/detail.php/bb1.c.322347.de  

https://www.bfn.de/eingriffsregelung
https://mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.322347.de
https://mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.322347.de
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Maßnahme Beschreibung Schutzgut* 

V1 – Baustelleneinrich-

tung und Bauweise 

Minimierung der Flächeninanspruchnahme während der Bau-

phase, Wahl störungsarmer Baufahrzeuge und Benutzung von 

Schutzmatten, Rückbau der Baustellenstraßen und Entfernung 

der Reststoffe, Auflockerung verdichteter Bereiche nach Fertig-

stellung der Baumaßnahmen 

AB, B, W 

V2 – Bauzeitenregelung 

Anpassung der Bauzeiten an Brut- und Wanderzeiten vorkom-

mender Tierarten, Rodungen ausschließlich von Anfang Oktober 

bis Ende Februar 

AB 

V3 – Verzicht auf  

Schadstoffe 

Verzicht auf Einbringen von (belasteten) Fremdsubstraten und 

Baustoffen mit Schadstoffgehalt, Pflanzenschutzmitteln oder Rei-

nigungschemikalien, normgerechter Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen 

AB, B, M 

V4 – Sachgerechter  

Umgang mit Grund und  

Boden 

Beachtung der Witterungsverhältnisse zum Bodenschutz, Wieder-

auflockerung des Bodens oder Verdichtung zur Anlage von Klein-

biotopen nutzen, Oberboden wieder aufbringen, Bodenversiege-

lung so gering wie möglich halten, anfallende Oberboden wird ge-

trennt vor Ort gelagert und vor Erosion geschützt, falls notwendig 

Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) 

B 

V6 – Sachgerechter  

Umgang mit Nieder-

schlagswasser 

Anfallendes Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zurück-

zuhalten, zu versickern und ggf. wieder zu verwenden, gezielte 

Entwässerung in Vegetationsflächen oder Versickerungsmulden, 

Minimierung vollversiegelter Flächen 

W 

V7 – Schutz des  

Landschaftsbildes 

Vermeidung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Begrü-

nung mit klimaangepassten, heimischen Gehölzen, Sträuchern 

oder Stauden, harmonische und naturverträgliche Einbindung des 

Wohngebiets 

LB, M 

V8 – Maßnahmen zur 

Vermeidung von Vogel-

schlag 

Großflächige Glasscheiben oder andere spiegelnde Flächen sind 

so zu gestalten, dass diese von Vögeln rechtzeitig als Hindernis 

erkannt werden können 

AB 

V9 – Insekten- und  

Fledermausfreundliche 

Beleuchtung 

Zum Schutz nachaktiver Tiere ist im Außenbereich eine insekten- 

und fledermausfreundliche Beleuchtung vorzusehen (LED-

Leuchten, Warm-Weiß oder Gelb, mit einer Lichtfarbe unter 3300 

Kelvin) der Abstrahlwinkel sollte nach unten gerichtet sein (Win-

kel von 0-70°) 

AB 

*Wirkung auf: M - Mensch, A/B – Arten und Biotope, B - Boden; W - Wasser; K/L - Klima/ Luft; LB – Landschaftsbild, K/S – Kultur- 

und Sachgüter 

6.6.3 Eingriffsbeurteilung und Ausgleichsentscheidung 

Kompensationsbedarf Arten und Biotope  

Unter Einhaltung der Artenschutzmaßnahmen kann ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 BnatSchG 

für die Artengruppen der Vögel, Fledermäuse, Ameisen und Reptilien vermieden werden. Die Notwen-

digkeit der Maßnahmen wurden im Artenschutzgutachten für das Vorhaben dargelegt (vgl. Anlage 1). 

Im Zuge des Bauvorhabens kommt es zum Verlust des Kiefernforstes mit einem Flächenumfang von 

7.590 m². Wie in Kapitel 2.7 beschrieben, erfolgt im Zuge der Waldumwandlung ein Ausgleich im Ver-

hältnis von 1:2 in der Gemarkung Tauer, Flur 2, Flurstück 631. Dafür ist eine Erstaufforstung auf einer 
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Fläche von 7.601 m² geplant. Der weitere Ausgleich erfolgt als Waldumbaumaßnahme in der Gemar-

kung Gulben, Flur 1 auf zwei Teilflächen des Flurstücks 151 mit einer Fläche von 4.234 m² und 

3.367 m². 

Das Verfahren zur Waldumwandlung wird, durch die vom Vorhabenträger beauftragte BFU – Branden-

burgische Flächen und Umwelt GmbH in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde parallel zur 

Bebauungsplanaufstellung vorbereitet und durchgeführt. 

Kompensationsbedarf Boden 

In Folge der Versieglung von Böden kommt es zum Verlust der natürlichen Bodenfunktionen, durch die 

teilweise bis komplette Abdichtung der Bodenoberfläche. Nach der HVE (Hinweise zum Vollzug der Ein-

griffsregelung) sind Beeinträchtigungen des Bodens durch Versiegelung vorrangig durch Entsiege-

lungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 auszugleichen27. Alternativ können Beeinträchtigungen von Böden 

mit allgemeiner Funktionsausprägung aber auch durch andere Kompensationsmaßnahmen im Verhält-

nis von mindestens 1:2 Vollversiegelungsäquivalent ausgeglichen werden.  

 

Für das Schutzgut Boden entsteht durch die Vollversieglung von Flächen ein Kompensationsbedarf von 

insgesamt 3.970 m².  

Als Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Vorhabengebiets können die Baumpflanzungen auf den 

Grundstücken gegengerechnet werden. Basierend auf der textlichen Festsetzung 7.1 sind 24 Bäume 

im gesamten Geltungsbereich zu pflanzen. In Brandenburg kann mit einer Baumpflanzung 50 m² ver-

siegelte Fläche ausgeglichen werden. Das entspricht im Rahmen des Vorhabens 1.200 m² innerhalb 

des Plangebietes. Zudem sind entsprechend der textlichen Festsetzung 7.2 Heckenpflanzungen in den 

seitlichen Grundstücksbereichen auf einer Gesamtfläche von 870 m² anzulegen. Diese Maßnahme 

kann im Verhältnis von 1:2 angerechnet werden und gleicht 435 m² versiegelte Fläche aus. Es ver-

bleibt ein Kompensationsbedarf von 2.335 m² (Vollversieglungsäquivalent).  

 

Der verbleibende Kompensationsbedarf wird mit Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 

gedeckt. Die externen Flächen grenzen westlich direkt an das Vorhabengebiet und werden derzeit als 

intensives Grünland genutzt. Im südlichen Bereich des Flurstückes 447 wird eine freiwachsende Hecke 

auf 450 m² Fläche angelegt und auf 6.330 m² des Flurstückes erfolgt die Umwandlung von Intensiv- 

zu Extensivgrünland im Verhältnis 1:3 (vgl. Anlage 4).   

 

Eingriff Ausgleich  

Schutzgut 
Beschreibung des  

Eingriffs 

Kompen-

sations-

Bedarf 

Maßnah-

men 

Beschreibung der Maß-

nahme 

Anrechen-

bare Flä-

che 

Boden 

(WA 1) 

Vollversieglung bisher un-

versiegelter Böden  
2.210 m² 

M1 
Baumpflanzungen  

intern (24 Stück) 
1.200 m² 

M2 
Heckenpflanzung intern 

(870 m2) 
435 m² 

Boden 

(WA 2) 

Vollversieglung bisher un-

versiegelter Böden  
1.760 m² 

A1  
Heckenpflanzung  

extern (450 m2) 
225 m² 

A2 
Umwandlung in Extensiv-

grünland extern (6.330 m2)  
2.110 m² 

Gesamt   3.970 m2 Gesamt    3.970 m2 

 
 

27  Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV) (2009 

& 2021): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE, Stand April 2009 aus: https://mlul.branden-

burg.de/cms/detail.php/bb1.c.322347.de  

https://mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.322347.de
https://mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.322347.de
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Kompensationsbedarf Landschaftsbild 

Mit der Umwandlung des Kiefernforstes zu einer Wohnhaussiedlung kommt es zu einer Veränderung 

des Landschaftsbildes. Diese Veränderung kann jedoch als orts- und landschaftsbildverträglich bewer-

tet werden, da entsprechende bauordnungsrechtliche Festsetzungen getroffen wurden, um das dörflich 

geprägte Orts- und Landschaftsbild zu erhalten. Mit dem Bau des Wohngebiets kann zudem das Ziel 

5.2 der Raumordnung erfüllt werden, indem der Anschluss neuer Siedlungsflächen in kompakter Form 

an bereits vorhandene Siedlungsgebiete gewährleistet wird.  

Mit der Eingrünung der Wohngebiete und Vorgärten entsteht für das Schutzgut kein Kompensations-

bedarf. 

6.6.4 Grünordnerische und sonstige Maßnahmen  

Baumpflanzungen, gem. § 9. Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist pro 360 m² angefangener Grundstücksfläche 

ein hochstämmiger, standortgerechter Laubbaum der Mindestqualität StU 14/16 zu pflanzen und 

bei Abgang zu ersetzen. Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzliste 1 empfohlen. 

 

Pflanzliste 1 – Empfehlung (standortgerechte Laubbäume) 

Deutscher Name  botanischer Name heimische Art 

Amberbaum Liquidambar styraciflua  

Baumhasel Corylus colurna x 

Elsbeere Sorbus torminalis x 

Fächerblattbaum  Ginko biloba 

Feld-Ahorn Acer campestre x 

Flatter-Ulme Resista-Ulme „Rebona“ x 

Gleditschie Gleditsia tracanthos 

Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus 

Hopfenbuche Ostrya carpinifolia 

Krim-Linde  Tilia x euchlora 

Mehlbeere  Sorbus aria x 

Silber-Linde  Tilia tomentosa 

Spitz-Ahorn Acer platanoides x 

Traubeneiche  Quercus petraea 

Vogelkirsche Sorbus aucuparia x 

Walnuss (in Sorten) Juglans regia 

Weißdorn Crataegus monogyna x 

Winter-Linde  Tilia cordata x 

Zerreiche  Quercus cerris x 

 

Auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, werden Baumpflanzungen auf dem Grundstück fest-

gesetzt. Bei Grundstücksgrößen entsprechend der textlichen Festsetzung 2.1 sind 24 Bäume neu zu 

pflanzen. Langfristig verringern Bäume die Luftstoffimmissionen, spenden Schatten und tragen zur 

Eingrünung des Wohngebiets bei. Gestörte und verlorene Bodenfunktionen werden am Pflanzstandort 

verbessert, wie beispielsweise die Durchwurzelung, Wasserhaltevermögen, Bodenleben oder Boden-

durchlüftung. 
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Heckenpflanzungen als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern mit der Bezeichnung H1 sind zweireihige, 

freiwachsende Hecken aus heimischen Sträuchern anzulegen. Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen 

von Sträuchern mit der Bezeichnung H2 ist eine dreireihige, freiwachsende Hecke aus heimischen 

Sträuchern anzulegen. 

Die Sträucher sind in der Mindestqualität LSTR 60-100 in einem Abstand von maximal 1,5 m zuei-

nander zu pflanzen. Die Pflanzreihen sind zu versetzen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei 

Abgang zu ersetzen. Es wird die Verwendung der Pflanzliste 2 empfohlen. Mit Erteilung der Bauge-

nehmigung wird der Antragstellende verpflichtet, die Umsetzung der Heckenpflanzung auf seinem 

Grundstück vorzunehmen. 

Pflanzliste 2 – Empfehlung (heimische Sträucher) 

Deutscher Name  botanischer Name heimische Art 

Besenginster Cytisus scoparius x 

Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea x 

Elsbeere Sorbus torminalis x 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna agg. x 

Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus x 

Gemeine Berberitze Berberis vulgaris x 

Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare x 

Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus x 

Haselnuss Corylus avellana x 

Hunds-Rose Rosa canina x 

Kreuzdorn Rhamnus cathartica x 

Mehlbeere Sorbus aria x 

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum x 

Schlehe Prunus spinosa x 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra x 

Wein-Rose Rosa rubiginosa x 

Weißdorn Crataegus monogyna x 

 

Hecken dienen nicht nur der Vermeidung visueller Beeinträchtigungen und bringen Struktur in die 

Landschaft, sondern bieten auch vielen Vögeln, Insekten und Kleinsäugern ganzjährig Wetterschutz, 

Rückzugsraum, Nahrung und Lebensraum. Die geplanten Hecken leisten somit einen wichtigen Beitrag 

zum Biotopverbund und verringert in ihrem Umfeld die Gefahr für Bodenerosion, bieten Windschutz 

und sorgen für den Wasserrückhalt auf der Fläche. 

Einfriedungen 

Einfriedungen sind zur Kleintierdurchlässigkeit so auszuführen, dass im bodennahen Bereich ein an-

gemessener Bodenabstand von mindestens 10,0 cm vorhanden ist. Die Verwendung von Stachel-

draht im bodennahen Bereich ist unzulässig. 

 

Zäune oder sonstige Einfriedungen stellen eine Barriere für Säugetiere dar und haben somit einen Ein-

fluss auf das Mobilitätsverhalten mancher Arten. Um diese Barrierewirkung insbesondere für Kleinsäu-

ger zu reduzieren und im Sinne der Vernetzung von Lebensräumen ist deshalb ein Mindestbodenab-

stand einzuhalten. 
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Ausschluss von Schottergärten 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind flächenhafte Stein-, Kies-, Splitt- und 

Schottergärten oder -schüttungen unzulässig. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien 

(z. B. Vlies, Folien) sind nur zur Anlage von dauerhaft wassergefüllten Gartenteichen zulässig. Die 

nicht überbauten und nicht versiegelten Grundstücksflächen sind mit offenem oder bewachsenem 

Boden als Grünfläche anzulegen und zu erhalten. 

 

Schottergärten widersprechen dem Charakter des ländlich geprägten Ortsteils Sielow und somit dem 

vorhandenen Orts- und Landschaftsbild. Zusätzlich schützt die Festsetzung die vitale und belebte Bo-

denzone. Die Festsetzung konkretisiert, dass die nicht überbauten und unversiegelten Flächen mit of-

fenem oder bewachsenem Boden als Grünfläche anzulegen und zu erhalten sind. 

6.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Auswahl der Fläche für eine Bebauung wurde maßgeblich durch die Darstellung der Fläche im Flä-

chennutzungsplan als Wohnbaufläche bestimmt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Zuge der 

Planaufstellung eine Vorauswahl unter Abwägung umweltbezogener Belange erfolgte.  

Darüber hinaus stehen keine alternativen Flächen, deren Inanspruchnahme mit geringeren Beein-

trächtigungen der Bodenfunktionen erfolgen würde, zur Verfügung.  

6.8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

In der Stadt Cottbus/Chóśebuz soll auf den Flurstücken 445 und 447 der Gemarkung Sielow eine 

Waldumwandlung für den Neubau von 8 Wohnhäusern durchgeführt werden. Da die Aufstellung des 

Bebauungsplanes im Regelverfahren stattfindet, wurde die MEP Plan GmbH mit der Erarbeitung eines 

Umweltberichtes mit integriertem Grünordnungsplan beauftragt. 

 

Im Umweltbericht wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Kultur- und Sach-

güter sowie auf das Orts- und Landschaftsbild bewertet. Dabei wurden die Eingriffe für die Schutzgü-

ter Boden sowie Arten und Biotope als erheblich eingestuft.  

Der Kompensationsbedarf für die Schutzgüter wurde im Rahmen der Eingriffsregelung ermittelt. Der 

Eingriff bzw. die Rodung des vorhandenen Kiefernbestandes wird in Absprache mit der zuständigen 

Forstbehörde extern ausgeglichen und wird über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert.  

Der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden durch die Versiegelung von Freiflächen kann antei-

lig durch Gehölz- und Heckenpflanzungen innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Der ver-

bleibende Kompensationsumfang für das Schutzgut Boden wird auf den angrenzenden Nachbarflächen 

durch externe Heckenpflanzungen und die Umwandlung von Intensiv- zu Extensivgrünland erfolgen.  

 

Unter Berücksichtigung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie der grünordnerischen Maßnah-

men kann den Beeinträchtigungen im Vorhabengebiet begegnet werden. Ziel ist eine harmonische und 

naturverträgliche Einbindung des Wohngebiets in die Umgebung.   

6.9 Quellenangaben Umweltbericht 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geän-

dert worden ist)  

Biotopkartierung Brandenburg / [Hrsg.: Landesumweltamt Brandenburg, Referat Öffentlichkeitsarbeit. 

Text: Frank Zimmermann.]; 

- Bd. 1 Liste der Biotoptypen (Stand 2011) 
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- Bd. 2: Beschreibung der Biotoptypen unter besonderer Berücksichtigung der nach § 32 BbgNatSchG 

geschützten Biotope und der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie (Stand 2004) 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 

(GVBl.I/18, [Nr. 39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBI.l/23, [Nr. 18]) 

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-

schutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. 

GVBl.I/13 [Nr. 21]) zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBI.l/24, [Nr. 

9], S. 11) 

Bundesamt für Naturschutz (BfN): Ziele und Grundprinzipien der Eingriffsregelung, Abgerufen am 

01.12.2023: https://www.bfn.de/eingriffsregelung 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO): Jahresbericht, Stand März 2011 

Deutscher Wetterdienst (DWD): Cottbus/Chóśebuz, Abgerufen am 01.12.2023: 

https://www.dwd.de/DE/wetter/wetterundklima_vorort/_node.html 

Flächennutzungsplan Cottbus/Chóśebuz, Planfassung vom Februar 2022 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 

2240) geändert worden ist 

Kolling, S. Lenz, S. & Hahn, G. (2008): Die Zauneidechse – eine verbreitete Art mit hohem planeri-

schem Gewicht. –Naturschutz und Landschaftsplanung 40: 9 –14. 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 01. Juli 2019  

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 

(MLUV) (2009 & 2021): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE, Stand April 2009 aus: 

https://mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.322347.de 

Stadt Cottbus/Chóśebuz (2016): Landschaftsplan, Stand Mai 1996; zusätzlich: Entwurf zum Land-

schaftsplan – ohne Rechtswirkung - Juni 2023  

Umweltbundesamt: Themen Wasser, Abgerufen am 22.01.2024: https://www.umweltbundes-

amt.de/themen/wasser 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl.I/04, [06], S. 137), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 15]) 
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7. Auswirkungen der Planung 

7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 

Bis zur Abholzung im Januar 2024 war im Plangebiet eine Waldfläche vorhanden (vgl. 2.7 Wald). Au-

ßer der Waldbewirtschaftung fand keine Nutzung statt. Die Waldbewirtschaftung fällt durch die Umset-

zung des Bebauungsplanes und den Bau der Wohngebäude weg.  

7.2 Natur, Landschaft und Umwelt 

Die Fläche war mit einem Kiefernwald bestockt, der aufgrund des Vorhabens im Januar 2024 vor Be-

ginn der Brutsaison, gerodet wurde. Als Ausgleich erfolgten Erstaufforstungen und Waldumbaumaß-

nahmen im Verhältnis 1:2 (vgl. 2.7 Wald sowie Anlage 3). 

 

Der Boden erfüllt derzeit natürliche Funktionen i. S. d. § 2 Abs. 2 BBodSchG. Aufgrund der Versiege-

lung und Überbauung sind insbesondere Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser zu er-

warten. Durch die Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort und der Festsetzung zu den Baum- 

und Heckenpflanzungen werden die Auswirkungen anteilig innerhalb des Plangebietes kompensiert. 

Weitere notwendige Kompensationsmaßnahmen erfolgen extern auf dem westlich angrenzenden Flur-

stück 447 durch eine Heckenpflanzung sowie die Umwandlung von Intensiv- zu Extensivgrünland (vgl. 

Anlage 4). Durch die Festsetzung zum Verbot von Schottergärten wird die Bodenfunktion der verblei-

benden offenen Bodenflächen im Geltungsbereich gesichert. 

 

Im Plangebiet befindet sich ein potenzieller Habitatbaum für Höhlenbrüter oder baumbewohnende Fle-

dermäuse und ein Ameisennest der, nicht besonders geschützten, Art „Blutrote Raubameise“. Außer-

halb des Geltungsbereiches befindet sich ein Ameisennest der „Kahlrückigen Waldameise“, welche be-

sonders geschützt ist und Habitatstrukturen der Zauneidechse. Um zu verhindern, dass die Zau-

neidechsen in das Plangebiet einwandern, wurde bereits im Herbst 2023 ein Reptilienschutzzaun 

aufgestellt. Weitere Vermeidungsmaßnahmen sind in den Bebauungsplan aufgenommen worden (vgl. 

6.5 Artenschutzrechtliche Betrachtung). 

7.3 Emissionen und Immissionen 

Aufgrund der Ausweisung allgemeiner Wohngebiete sind vom Plangebiet ausgehende, betriebsbe-

dingte Emissionen nicht zu erwarten. Während der Bauphase kann es temporär zu baubedingten 

Lärm- und Staubemissionen kommen. 

 

Im Jahr 2015 betrug die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) auf dem, das Plangebiet flan-

kierenden Abschnitt der Dissener Straße (L 511) 1.513 KfZ/24 h. Davon betrug der Anteil an Schwer-

verkehr (über 3,5 t) 4,2 %.28 

 

Westlich grenzt eine Pferdekoppel des Reit- & Springsport Zentrum Sielow an den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes. In extremen Trockenperioden kann es möglicherweise durch Bodenerosion zu einer 

Staubentwicklung kommen. Es wird eingeschätzt, dass diese, ebenso wie landwirtschaftlich bedingte 

Geruchsbelastungen nicht über ein für ländliche Lagen übliches und zu tolerierendes Maß hinaus auf-

treten. Darüber hinaus tragen die Heckenpflanzung innerhalb und außerhalb des Plangebietes zu einer 

Staubbindung bei.  

 
 

28  Geoportal Brandenburg, DTV 2015, © Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, dl-de/by-2-0, https://geopor-

tal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/geosearch/067bebc1-a7bc-4fa5-9568-1a4956b774c3 
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Eine unzumutbare Geruchsbelastung wird aufgrund der Erkenntnisse des Geruchsemissionen-Gutach-

tens zum Bebauungsplan „Therapie- und Reitsportzentrum Sielow“ der Stadt Cottbus/Chóśebuz aus 

dem Jahr 2017 ausgeschlossen. 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befindet sich ein Sägewerk östlich der Dissener Straße. Es 

handelt sich um eine im handwerklichen Umfang und diskontinuierlich betriebene Anlage, die bisher zu 

keinen Beschwerden der angrenzenden Wohnnutzung führte. Des Weiteren unterliegt das Sägewerk 

bereits Restriktionen aufgrund der bestehenden, unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung. Durch 

das Hinzukommen der geplante Wohnnutzung ist von einer Verschärfung städtebaulicher Spannungen 

nicht auszugehen. 

Die Landwirtschaftsanlagen in der Dissener Straße 29 sind keine genehmigungsbedürftigen Anlagen 

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Daher sind keine anlagenspezifischen Abstände oder per 

Genehmigung festgelegte Immissionsrichtwerte/-grenzwerte zu Vorbelastungen (Lärm und Geruch) zu 

beachten.29 

 

Mit der geplanten Wohnnutzung wird die Heranführung schutzbedürftiger Nutzungen an bestehende 

Emissionsorte nicht befördert. Die für Landwirtschaftsbetriebe typischen Immissionen (Geruch, Lärm) 

im betrachteten Standortbereich sind jedoch nicht vollständig auszuschließen. 

7.4 Orts- und Landschaftsbild 

Der Standort war bislang durch eine Kiefern-Monokultur geprägt. Südlich und nördlich des Plangebie-

tes sowie östlich der Dissener Straße schließen sich ländliche Siedlungstypologien an.  

Die vorgesehene Bebauung ändert das bestehende Orts- und Landschaftsbild. Mittels der Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung bis hin zu Festsetzungen der 

Dachgestaltung wird Sorge getragen, dass sich die zukünftige Bebauung in das vorhandene Ortsbild 

einfügt. Die externen Ausgleichsmaßnahmen führen zusätzlich zu einem harmonischen Übergang zwi-

schen dem Landschafts- und dem Siedlungsbereich (vgl. Anlage 4). 

7.5 Kosten und Finanzierung 

Der Stadt Cottbus/Chóśebuz entstehen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes keine Kosten, 

diese sowie die Kosten durch die Umsetzung der Planung werden durch den Vorhabenträger getragen. 

7.6 Städtebauliche Flächenbilanz 

Die folgende Flächenbilanz dient der Übersicht der Flächengrößen, es handelt sich um gerundete An-

gaben. 

Baugebiete 

Allgemeines Wohngebiet WA 1 3.680 m² 

Allgemeines Wohngebiet WA 2 3.910 m² 

  

Plangebiet, gesamt 7.590 m² 

 

 

  

 
 

29  gem. Stellungnahme des Landesamt für Umwelt vom 26.05.2023 
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8. Verfahren 

Der Bebauungsplan sollte ursprünglich im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB aufgestellt 

werden. Demnach konnte von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Unabhängig davon 

wurde vom 19.04.- bis 19.05.2023 eine frühzeitige Trägerbeteiligung durchgeführt, um zu einem 

möglichst frühzeitigen Verfahrensstand wesentliche Belange der Planung zu erfassen.  

 

Am 18. Juli 2023 hat das Bundesverwaltungsgericht den § 13b BauGB für unwirksam erklärt, da dieser 

mit den Vorschriften der Europäischen Union zur Durchführung einer Umweltprüfung unvereinbar ist. 

Infolgedessen waren Planaufstellungsverfahren, welche nach § 13b BauGB begonnen wurden entwe-

der abzubrechen oder auf das Regelverfahren umzustellen. Im Regelverfahren greifen die Verfahrens-

modifikationen auf der Grundlage des § 13b BauGB nicht.30  

 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ wurde auf ein Regelverfah-

ren umgestellt. Hierzu musste die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nachgeholt werden. Die 

Beteiligung fand vom 23.09.2023 bis zum 01.10.2023 statt. Zusätzlich wurde eine Umweltprüfung 

durchgeführt (vgl. 6. Umweltprüfung). 

8.1 Verfahrensübersicht 

Eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf des Verfahrens ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Aufstellungsbeschluss 26.10.2022 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über Ziele und Zwecke 28.11. bis 02.12.2022 

frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 19.04. bis 19.05.2023 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 23.09. bis 01.10.2023 

Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit – 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB – 

Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB – 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss – 

8.2 Anfrage nach den Zielen der Raumordnung 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung und die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spree-

wald wurden mit Schreiben vom 19.04.2023 über die Planungsabsicht zur Aufstellung des Bebauungs- 

planes „Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ informiert. Gemäß Artikel 12 Abs. 1 des Landespla-

nungsvertrages wurden die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ange-

fragt. 

 

Mit Schreiben vom 09.03.2023 (vermutlich Schreibfehler, gemeint ist der 09.05.2023) teilt die Ge-

meinsame Landesplanungsabteilung mit, dass die vorgesehene Planung zur Entwicklung von 

 
 

30  vorläufige Handlungsempfehlung zum Urteil BVerwG (4 CN 3.22) zu § 13b BauGB 
https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/staedtebaurecht/handlungsempfehlungen-para-13b-

baugb/handlungsempfehlungen-para-13b-baugb.html  

https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/staedtebaurecht/handlungsempfehlungen-para-13b-baugb/handlungsempfehlungen-para-13b-baugb.html
https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/staedtebaurecht/handlungsempfehlungen-para-13b-baugb/handlungsempfehlungen-para-13b-baugb.html
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Wohnsiedlungsflächen im Außenbereich auf einer Fläche von 0,76 ha keinen Widerspruch zu Zielen der 

Raumordnung erkennen lassen. 

 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald teilte mit Schreiben vom 08.05.2023 mit, dass 

auf Grundlage der vorhandenen Regionalpläne keine Einwendungen geltend gemacht werden können. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft gibt jedoch zu bedenken, dass die erneute Inanspruchnahme von 

Wald für Einfamilienhäuser im Ortsteil Sielow der Stadt Cottbus/Chóśebuz den typischen Ortscharakter 

des Ortsteils ändere. Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Sachverhalt liegt gem. § 4 

Abs. 2 Satz 5 BauGB jedoch außerhalb des Aufgabenbereiches der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Lausitz-Spreewald. 

8.3 Aufstellungsbeschluss und Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Vor dem Hintergrund der Planaufstellung gem. § 13b BauGB wurde die Unterrichtung der Öffentlich-

keit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesentlichen Auswirkungen der Planung gem. § 13a 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB gemeinsam mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan im Amts-

blatt für die Stadt Cottbus/Chóśebuz am 19.11.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Öffentlichkeit konnte sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-

kungen der Planung in der Zeit vom 28.11. bis 02.12.2022 informieren und sich bis spätestens zum 

07.12.2022 schriftlich zu den Unterlagen äußern. Auf Grundlage des § 3 Abs. 1 Plansicherungsgesetz 

wurden die Unterlagen im Internet zur Einsichtnahme bereitgestellt. Es sind keine Äußerungen oder 

Anmerkungen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 

 

Da der Bebauungsplan „Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ nun im Regelverfahren aufgestellt wird, 

wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB nachgeholt (vgl. 8.4 Früh-

zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB).  

8.4 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Die amtliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung erfolgte am 16.09.2023 im Amtsblatt 

Nr. 17 für die Stadt Cottbus/Chóśebuz. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 

BauGB fand vom 23.09. bis 01.10.2023 mittels Einstellung der Planunterlagen ins Internet auf der 

Homepage der Stadt Cottbus/Chóśebuz (www.cottbus.de/bauplanung) statt. Es wurden keine Stel-

lungnahmen abgegeben. 

8.5 Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Mit Schreiben vom 19.04.2023 erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-

gern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Nachbarkommunen gem. 

§ 2 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 19.04.2023 bis 19.05.2023. 

Insgesamt wurden 27 Stellen angeschrieben und um Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf 

vom 19.04.2023 gebeten. 22 Träger öffentlicher Belange haben ihre Belange zum Bebauungsplan vor-

getragen. 

 

Die folgenden wesentlichen Belange und Hinweise wurden vorgetragen: 

· im Plangebiet befindet sich kein Bodendenkmal 

· das benachbarte Sägewerk ist unproblematisch hinsichtlich Lärmemissionen 

· Landwirtschaftstypische Emissionen (Geruch, Lärm) sind nicht auszuschließen 

· Ersatzaufforstung muss im Verhältnis 1:2 erfolgen 

· Hinweise zu Bewegungsflächen für die Feuerwehr 

· Hinweise zum Löschwasserbedarf und zur -versorgung 

· im Plangebiet befindet sich keine Altlastenverdachtsfläche 

http://www.cottbus.de/bauplanung
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· Hinweise zu dem Untersuchungsumfang der Arten (Untersuchung von Vögeln, Fledermäusen, 

Ameisen; bei Potenzial xylobionte Käfer und Zauneidechsen) 

· Hinweise zur Abwasserentsorgung und Niederschlagswasserversickerung 

· Hinweise zum Leitungsbestand, insbesondere zu einer Trinkwasserhauptleitung mit überörtlicher 

Bedeutung 

· Hinweise zum Leitungsrecht 

· Berücksichtigung der Option eine Bushaltestelle in der Dissener Straße einzurichten 

 

Die vorgebrachten Hinweise, Einwände und Bedenken sind im vorliegenden Bebauungsplanentwurf 

vollständig berücksichtigt worden, sofern sie den Regelungsgehalt des Bebauungsplanes betreffen.  

 

Die folgenden Änderungen resultierten: 

· Ergänzung der Planzeichnung durch Darstellung der Trinkwasserhauptleitung 

· Aufnahme einer textlichen Festsetzung zum Schutzstreifen der Trinkwasserhauptleitung 

· Vergrößerung des Abstandes der Baugrenze zur Straßenbegrenzungslinie/Geltungsbereichsgrenze 

auf 7,0 m (zuvor 6,0 m) wegen dem Schutzstreifen der Trinkwasserhauptleitung 

· Verlängerung des Leitungsrechtes zu den Baufenstern im WA 1 

 

Des Weiteren wurde die Beschriftung der Punkte der Straßenbegrenzungslinie angepasst. Die Linie be-

steht aus mehreren Punkten entlang der Straßenverkehrsfläche, weshalb nur der Anfangs- und End-

punkt benannt wird. 

 

Aufgrund der Änderung der Verfahrensart und der damit einhergehenden Pflicht, versiegelte Flächen 

ausgleichen zu müssen, wurde der Eingriff durch eine Verringerung der GRZ im WA 2 von 0,4 auf 0,3 

gemindert, die Anzahl der zu pflanzenden Bäume auf drei Stück je Grundstück erhöht, Strauchpflan-

zungen innerhalb des Plangebietes textlich und mittels Planeinschrieb festgesetzt und eine Festset-

zung zu Einfriedungen aufgenommen. 
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9. Anlagen 

Anlage 1: 

Artenschutzgutachten, Stand: 15.08.2023, Verfasser: MEP Plan GmbH (21 Seiten DIN A4, 2 Seiten 

DIN A3) 

Anlage 2: 

Biotoptypenkartierung, Stand: 30.01.2024, Verfasser: MEP Plan GmbH (1 Seite DIN A3) 

Anlage 3: 

Durchführungsverträge zur Waldumwandlung, Stand: 30.03.2023 und 16.08.2023 (68 Seiten DIN A4)  

Anlage 4: 

Zustimmungserklärung zur Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen, Stand: 13.03.2024 (7 Seiten 

DIN A4) 

 

 

10. Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geän-

dert worden ist 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-

verordnung – PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 

(GVBl.I/18, [Nr. 39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBI.l/23, [Nr. 18]) 

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-

schutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. 

GVBl.I/13 [Nr. 21]) zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBI.l/24, [Nr. 

9], S. 11) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 

2240) geändert worden ist 
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 Veranlassung 

In der Stadt Cottbus soll auf den Flurstücken 445 und 447 der Gemarkung Sielow eine 
Waldumwandlung im Rahmen des Vorhabens: Neubau von 8 Wohnhäusern/Bebauungsplan 
„Wohngebiet Dissener Straße“ durchgeführt werden. Für die Realisierung des Vorhabens 
muss ein Großteil des vorhandenen Gehölzbestandes entfernt werden. 

Durch die notwendigen Arbeiten ist von einer Betroffenheit von besonders und streng 
geschützten Tierarten auszugehen. Mit der erforderlichen Erstellung des 
Artenschutzgutachtens wurde die MEP Plan GmbH beauftragt. 

Folgender Untersuchungsrahmen wurde festgelegt: 

• Gehölzkontrolle: 

o Kontrolle aller Gehölze auf das Vorkommen geschützter Arten (insb. Vögel, 
Fledermäuse, Juchtenkäfer) mittels 1-facher Begehung  
vom Boden aus soweit mit Leiter erreichbar 
unter Berücksichtigung weiterer Arten (insb. Waldameisen) 

• Erfassung Reptilien: 

o Erfassung der Reptilienvorkommen, insb. Zauneidechse, mittels 3-facher 
Begehung im Untersuchungsgebiet und im 25-m-Radius 

 

 Grundlagen 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Das methodische Vorgehen und die Begriffsbestimmung der nachfolgenden Untersuchung 
stützen sich auf das Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009. Die Beachtung des 
speziellen Artenschutzrechtes nach §§ 44 und 45 BNatSchG ist Voraussetzung für die 
naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Dabei sind in einer Relevanzprüfung die 
potentiell betroffenen Arten der besonders und streng geschützten Arten zu untersuchen 
bzw. durch eine entsprechende Kartierung zu ermitteln sowie Verbotstatbestände und ggf. 
naturschutzfachliche Ausnahmevoraussetzungen darzustellen. 

Der § 7 BNatSchG definiert, welche Tier- und Pflanzenarten besonders bzw. streng 
geschützt sind. Nach § 7 Abs. 2, Nr. 13 BNatSchG sind folgende Arten besonders geschützt 
(SCHUHMACHER & FISCHER-HÜFTLE 2011): 

• Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der EG-Artenschutzverordnung 
(EG338/97), 

• Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG), 

• europäische Vogelarten, 

• besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten der Bundesartenschutzverordnung 
(BArtSchV). 

Des Weiteren sind gemäß § 7 Abs. 2, Nr. 14 BNatSchG folgende Arten streng geschützt: 

• Tier- und Pflanzenarten des Anhang A der EG-Artenschutzverordnung (EG 338/97), 
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• Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG), 

• streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Bundesartenschutzverordnung  
(BArtSchV). 

Für die erfassten Arten werden in dem vorliegenden Gutachten die artenschutzrechtlichen 
Tatbestände, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. Soweit 
notwendig werden des Weiteren die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine 
Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ermittelt und geprüft. 

 

2.2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich am nördlichen Stadtrand von Cottbus im Ortsteil 
Sielow. Das Areal grenzt westlich an die Dissener Straße. Die ca. 0,79 ha große Fläche ist 
durch einen lichteren Kiefernbestand aus Waldkiefer (Pinus sylvestris) und Weymouth-Kiefer 
(Pinus strobus) geprägt (vgl. Abb. 1 und 2). Der ehemals forstwirtschaftlich genutzte 
homogene Kiefernbestand besteht überwiegend aus gleichaltrigen Gehölzen mit einem BHD 
zwischen 0,1 - 0,6 m. Kleingehölze und Sträucher befinden sich lediglich an den 
Randbereichen des Untersuchungsgebiets. In nördliche Richtung dehnt sich der 
Kiefernbestand weiter aus. Im Westen des Untersuchungsgebietes befinden sich Weideland 
und landwirtschaftliche Nutzflächen. Östlich und südlich ist die Umgebung durch enge 
Einzelhausbebauung/Wohnhäuser mit Gärten und Vorgärten geprägt.  
 

2.3 Methodik 

2.3.1 Gehölzkontrolle 

Aufgrund des Vorhabens sind Fällungen auf den Flurstücken 445 und 447 notwendig. Dazu 
wurde im Zuge einer Gehölzkontrolle der Kiefernbestand, soweit vom Boden aus einsehbar, 
auf Besiedlungshinweise, insb. durch Vögel und Fledermäuse, kontrolliert. Die 
Witterungsverhältnisse während dieser Begehung sind in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt. 

Tabelle 2-1: Begehungstermin und Witterungsverhältnisse 

Datum 

Witterungsverhältnisse 

Windstärke 
[Bft] 

Temperatur 
[°C] 

Bewölkung 
[%] 

Niederschlag 

19.04.2023 3 12 20 
Nachmittags 

leichter Regen 

 

Während der Gehölzkontrolle wurden die Bäume im Untersuchungsgebiet mithilfe eines 
Fernglases auf das Vorhandensein von Höhlungen und sonstigen Strukturen, die durch 
Vogel-, Fledermaus und xylobionte Käferarten genutzt werden können, vom Boden aus 
untersucht. Mithilfe einer Leiter wurden erreichbare Höhlungen bis ca. 7 m Höhe auf 
Hinweise einer Nutzung durch geschützte Tierarten unter Einsatz einer Taschenlampe und 
einer Endoskop-Kamera kontrolliert. Hinweise auf die Nutzung durch Vögel und 
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Fledermäuse können beispielsweise Geräusche, Kot, Urin oder Haarspuren sowie Federn 
und Nistmaterial sein. Indizien auf das Vorkommen xylobionter Käfer, insbesondere des 
Juchtenkäfers, sind u.a. das Vorhandensein von geeigneten Baumhöhlen mit Mulm, typische 
Kotpillen im Mulm und am Stammfuß und Chitinteile von verstorbenen Tieren sowie 
Nachweise von Entwicklungsstadien der Art. 

 

2.3.2 Erfassung Reptilien 

Die Erfassungen der Reptilien fanden an dem nachfolgend aufgeführten Termin statt.  

Tabelle 2-2: Termine der Reptilienerfassungen 

Datum 

Witterungsverhältnisse 

Windstärke 
[Bft] 

Temperatur 
[°C] 

Bewölkung 
[%] 

Niederschlag 

27.07.2023 2 bis 3 23 80  

02.08.2023 2 18 bis 21 30 bis 60  

03.08.2023 5 23 40 bis 70  

 

Die Erfassung der Reptilien, insbesondere der Zauneidechse, erfolgte an geeigneten 
Strukturen des Untersuchungsgebietes. Viele Reptilienarten, unter anderem die 
Zauneidechse, bevorzugen Verstecke, an denen sie bauch- oder/ und rückenseitig Kontakt 
zum umgebenden Substrat haben. Daher stellen auf dem Boden liegende Objekte, wie u.a. 
Platten, Bretter, dickere Folien, aber auch Steine Versteckplätze dar. Diese Strukturen 
wurden im Rahmen der Erfassungen auf Vorkommen der Artengruppe untersucht. Ein 
weiteres Augenmerk galt der Erfassung von Individuen an geeigneten Sonnenplätzen, an 
denen die Tiere ihre Körpertemperatur erhöhen. Außerdem wurde auf Hautreste bzw. 
vertrocknete Eier aus dem Vorjahr an potentiellen Eiablageplätzen der Zauneidechse 
geachtet. 

 

 Ergebnis der Artenschutzkontrollen 

3.1 Gehölzkontrolle 

Im Bestand wurden keine Vogelnester oder genutzte Höhlenbäume nachgewiesen. Eine 
Waldkiefer im nordwestlichen Bereich des Untersuchungsgebietes wies zum Zeitpuntk der 
Gehölzkontrolle jedoch frische Hackspuren und Höhlungen eines Spechtes auf und wurde 
damit als potenzieller Habitatbaum für Höhlenbrüter und/oder gehölzbewohnende 
Fledermausarten dokumentiert (vgl. Abb. 4). Während der Begehung war deutlich zu 
erkennen, dass der Bestand vor kurzen aufgelichtet wurde, da sich mehrere Baumstümpfe 
mit frischen Sägespänen und Reisig-Ansammlungen sowie verbliebene Äste auf der Fläche 
befanden. Diese Auflichtung erfolgte aufgrund der Auflage zur Wiederherstellung eines 
Schutzstreifens der vorhandenen Medientrasse. An den verbliebenen Alt- und 
Totholzstrukturen konnten weitere potenzielle Nisthöhlen bzw. geeignete Habitatstrukturen 
erfasst werden. Zudem ließen sich an mehreren Stämmen Spuren der früheren 
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Harzgewinnung nachweisen. Innerhalb der Kerbbereiche waren jedoch keine Rindentaschen 
oder Höhlenstrukturen erkennbar (vgl. Abb. 7). 

Durch die Einhaltung und Durchführung von Artenschutzmaßnahmen (vgl. Kap. 4) kann 
einer Betroffenheit der potenziell vorkommenden Vogel- und Fledermausarten durch das 
Vorhaben begegnet werden. 
 

3.2 Reptilien 

Im Zuge der Erfassungen wurde die nachfolgend aufgeführte Reptilienart nachgewiesen.  

Tabelle 3-1: Nachgewiesene Reptilienarten  

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

RL 
BB 

RL 
D 

BNat 
SchG 

FFH 
RL 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V §§ IV 
 

RL BB - Rote Liste Sachsen RL D - Rote Liste Deutschland 

0 Ausgestorben oder verschollen  0 Ausgestorben oder verschollen  

1 Vom Aussterben bedroht 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 3 Gefährdet 

R Extrem selten G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

V  Vorwarnliste R Extrem selten  
  V Vorwarnliste 
  D Daten unzureichend 
    

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz FFH RL - Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

§ Besonders geschützte Art II Arten des Anhang  II 

§§ Streng geschützte Art  IV Arten des Anhang  IV 

 

Im Zuge der Reptilienerfassungen erfolgte der Nachweis der nach BNatSchG streng 
geschützten Zauneidechse. Die nachfolgende Tabelle stellt die Anzahl der nachgewiesenen 
Individuen je Erfassungstermin dar. 

Tabelle 3-2: Anzahl nachgewiesener Zauneidechsen je Erfassungstermin 

Datum adult subadult juvenil Gesamt 

02.08.2023 3 1   4 

03.08.2032 2   1 3 

Gesamt 7 

 

Insgesamt wurden im Zuge der Begehungen 7 Individuen der Zauneidechse erfasst. Durch 
die Nachweise von adulten, subadulten und juvenilen Individuen kann die Reproduktion der 
Art bestätigt werden. Die Nachweise erfolgten insbesondere im Süden des 
Gehölzrandbereiches mit Übergang zu südlich angrenzenden, offenen Gartenstrukturen. Die 
sonnenexponierten, kleinteiligen Strukturen in diesen Bereichen bieten z.T. geeignete 
Versteck- und Sonnenplätze sowie durch den sandigen Oberboden ebenfalls geeignete 
Eiablagestellen für die Art. Innerhalb des Kiefernbestandes ist aufgrund der zuvor 
beschriebenen erfolgten Auflichtung eine Ausbreitung der Zauneidechsen in z.T. besonnten 
Bereichen mit vereinzelten Reisighaufen zu erkennen, wobei in den stärker beschatteten 
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Teilen keine Nachweise erfolgten. Vereinzelte Winterquartiere können in dem 
Kiefernbestand nicht ausgeschlossen werden.  

Je nach Ausprägung des Habitats wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass im Zuge 
solcher Erfassungen nur "ein vergleichsweise geringer Teil der tatsächlich anwesenden Tiere 
beobachtet werden kann“ (BLANKE 2010), da sich die Tiere häufig im Schutz der Vegetation 
aufhalten oder gar nicht aktiv sind (BLANKE 2004). LAUFER (2014) geht davon aus, dass bei 
einem übersichtlichen Gelände ca. ein Sechstel des Tierbestandes erfasst werden kann. Da 
es sich innerhalb des Untersuchungsgebietes um ein übersichtliches Gelände handelt, ist bei 
einem erfassten Tagesmaximum von 3 adulten Zauneidechsen von ca. 18 Tieren im 
Untersuchungsgebiet und unmittelbar angrenzenden Bereichen auszugehen. Dabei ist 
darauf hinzuweisen, dass die Nachweise der Zauneidechse auch außerhalb des späteren 
Eingriffsbereiches erfolgten, sodass im Zuge des Vorhabens nur ein Teil des aktuell 
genutzten Lebensraumes der Art verloren geht. Zudem können die künftigen Gartenflächen 
des geplanten Vorhabens zu einem späteren Zeitpunkt wieder selbstständig durch die Art 
besiedelt werden. 

Durch die Einhaltung und Durchführung von Artenschutzmaßnahmen (vgl. Kap. 4) kann 
einer Betroffenheit der Art durch das Vorhaben begegnet werden. Aufgrund des Eingriffs in 
das Habitat der Zauneidechse ist bei der Unteren Naturschutzbehörde ein Antrag auf 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig. 

 

3.3 Weitere Arten/Artengruppen 

Während der Begehung wurde ebenfalls auf das Vorkommen weiterer besonders 
geschützter Arten geachtet, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt werden. 

Tabelle 3-3: Nachgewiesene weitere Arten 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

RL 
BB 

RL 
D 

BNat 
SchG 

FFH 
RL 

Hautflügler 

Waldameise rufa-Komplex Formica (F. s. str.) rufa-Komplex   
 §   

Wiesen-Waldameise Formica (F. s. str.) pratensis   V §   

Blutrote Raubameise Formica (R.) sanguinea   
    

Grauschwarze Hilfsameise Formica (S.) fusca   
    

Schrecken 

Blauflügelige Ödlandschrecke Oedipoda caerulescens   V §   

Italienische Schönschrecke Calliptamus italicus 1 2 §   

Schmetterlinge 

Trauermantel Nymphalis antiopa   V §   
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RL BB - Rote Liste Brandenburg RL D - Rote Liste Deutschland 

0 Ausgestorben oder verschollen  0 Ausgestorben oder verschollen  

1 Vom Aussterben bedroht 1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 3 Gefährdet 

R Extrem selten G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

V  Vorwarnliste R Extrem selten  
  V Vorwarnliste 
  D Daten unzureichend 
    

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz FFH RL - Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

§ Besonders geschützte Art II Arten des Anhang  II 

§§ Streng geschützte Art  IV Arten des Anhang  IV 

 

Im Zuge der Begehungen erfolgte innerhalb des künftigen Eingriffsbereiches (innerhalb 
Geltungsbereich) der Nachweis von 3 Nestern der Waldameise. Darunter eines der nach 
BNatSchG besonders geschützten Formica (F. s. str.) rufa-Gruppe. Unter den 2 weiteren 
Nestern innerhalb des Eingriffsbereiches befinden sich Nester der Formica (R.) sanguinea 

und Formica (S.) fusca, welche nicht als besonders geschützt gelten.  

Außerhalb des künftigen Eingriffsbereiches (außerhalb Geltungsbereich) wurden 2 weitere 
Waldameisennester der besonders geschützten Formica (F. s. str.) pratensis und Formica 

(F. s. str.) rufa-Gruppe nachgewiesen. Die nachweislich genutzten Futterbäume (u.a. 
Gemeine Fichte, Hängebirke, Stieleiche) dieser beiden zum Erhalt vorgesehenen Nester 
befinden sich nicht innerhalb des Eingriffsbereiches, sodass auch mit Umsetzung des 
Vorhabens weiterhin von einer ausreichenden Nahrungsverfügbarkeit für diese Nester 
auszugehen ist (vgl. Karte 2). Auch im Nordwesten des Eingriffsbereiches (außerhalb 
Geltungsbereich) befinden sich weitere potentielle Futterbäume (Eichen).  

Des Weiteren erfolgte innerhalb des Untersuchungsgebietes der Nachweis von je einem 
Individuum der Blauflügeligen Ödlandschrecke, der Italienischen Schönschrecke sowie 
einem durchfliegenden Individuum des Trauermantels. Weiterhin waren mehrere Spuren 
von Wild im Untersuchungsgebiet nachweisbar. Beispielsweise wurden Stammverletzungen 
an einigen Kiefern durch die Hauer von Schwarzwild dokumentiert, sowie Spuren von Rot- 
oder Rehwild an Eibenverjüngungen.    

Durch die Einhaltung und Durchführung von Artenschutzmaßnahmen sowie den 
Empfehlungen (vgl. Kap. 4) kann einer Betroffenheit der Arten begegnet werden.  

Aufgrund des notwendigen Eingriffs und Umsiedelns des Waldameisennests der besonders 
geschützten Formica (F. s. str.) rufa-Gruppe, welches sich innerhalb des Eingriffsbereiches 
befindet, ist bei der Unteren Naturschutzbehörde ein Antrag auf Ausnahme nach  
§ 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig. 

 
  



MEP Plan GmbH 

AS Dissener Straße Cottbus – Artenschutzgutachten 7 

 Artenschutzmaßnahmen 

Aufgrund der Nachweise sind aus gutachterlicher Sicht folgende Artenschutzmaßnahmen 
und CEF-Maßnahmen im Rahmen der weiteren Projektrealisierung umzusetzen.  

 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

4.1.1 V1 – Bauzeitenregelung 

Aus artenschutzfachlicher Sicht und unter Einhaltung des § 39 Abs. 5 BNatSchG sind 
Gehölzfällungen nur im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar möglich. In dieser 
Phase sind die Brutzeit der Vögel sowie die Wochenstubenzeit der Fledermäuse 
abgeschlossen. Die Kiefer, welche als potenzieller Habitatbaum nachgewiesen wurde, kann 
auch im Herbst und Winter als Quartier genutzt werden. Daher ist bei der Fällung des 
Baumes die Maßnahme V2 zu beachten. 

 

4.1.2 V2 – Ökologische Baubegleitung 

Die gesamte Baumaßnahme ist im Rahmen einer „Ökologischen Baubegleitung“ durch einen 
Fachgutachter zu betreuen, um die Einhaltung und Durchführung der geplanten Maßnahmen 
des Artenschutzes zu überwachen. Des Weiteren ist die „Ökologische Baubegleitung“ für die 
Fortschreibung des Artenschutzkonzeptes zuständig, sofern im Zuge der Baubegleitung 
neue artenschutzrechtliche Ergebnisse festgestellt werden.  

Die Fällung des potenziellen Habitatbaumes ist durch einen Fachgutachter zu begleiten. Der 
nachgewiesene Höhlenbaum sowie ggf. neu entstandene weitere Höhlenbäume sind vor der 
Fällung auf Hinweise und Besatz durch geschützte Arten zu kontrollieren.  

Durch die Maßnahme V1 wird weitestgehend ausgeschlossen, dass sich zum Zeitpunkt der 
Fällungen besetzte Brutplätze einheimischer Vogelarten in den Bäumen befinden. 
Fledermäuse können die Höhlungen auch zwischen Oktober und Februar als Zwischen- und 
Winterquartier nutzen. Bei Besatz mit Fledermäusen sind die Arbeiten auszusetzen, bis die 
Tiere die Fortpflanzungs- und Ruhestätten verlassen haben. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und geeignete 
Schutzmaßnahmen einzuleiten. Die Kosten für eine ggf. notwendige Zwischenhälterung und 
Aufzucht sind vom Auftraggeber zu tragen. 

Für Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die erst im Zuge dieser „Baubegleitung Artenschutz“  
nachgewiesen werden, ist eine Meldung an die zuständige Untere Naturschutzbehörde 
notwendig sowie ein Ausgleich in Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zu 
schaffen.  
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4.1.3 V3 – Schaffung von Nisthilfen und Ersatzquartieren 

Während der Kontrolle der Gehölze wurden geeignete Habitatstrukturen für Höhlenbrüter 
und gehölzbewohnende Fledermausarten festgestellt. Ein aktueller Besatz der potenziellen 
Quartiere wurde nicht nachgewiesen.  

Für den Höhlenbaum sowie die potenziellen Nist- und Quartierhöhlen an den verbliebenen 
Alt- und Totholzstrukturen im Untersuchungsgebiet sind je eine artspezifische Nisthilfe für 
Höhlenbrüter und ein Ersatzquartiere für baumbewohnende Fledermausarten anzubringen. 
Die Habitatstrukturen sind im Verhältnis 1:2 möglichst vor der nächsten Brutperiode zu 
ersetzen. Die Anbringung der Quartiere kann an geeigneten Gehölzen in den angrenzenden 
Bereichen des Untersuchungsgebietes erfolgen. Somit sollten an den umliegenden 
Gehölzen insgesamt 2 Meisennistkästen und 2 Fledermausquartiere realisiert werden. 
Folgende artspezifische Kästen der Firma „Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte 
GmbH“ oder vergleichbare Modelle zur Anbringung an Gehölzen werden empfohlen: 

• 2x Nistkasten 1B oder 2M 

• 2x Fledermaus Flachkasten 1FF 

Die Lage und Verteilung sind vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die 
Montage der Nistkästen ist durch einen Fachgutachter zu betreuen bzw. zu begleiten sowie 
vor Fällung der potentiellen Habitatbäume zu realisieren. Auf der Basis des 
Abstimmungsergebnisses erfolgen planmäßig die erforderliche fachliche und technische 
Umsetzung durch die BFU - BRANDENBURGISCHE FLÄCHEN UND UMWELT GMBH in direkter 
Zusammenarbeit mit dem NABU KOLKWITZ E.V.. 

 

4.1.4 V4 – Schutz und Umsiedlung Waldameisennester 

Im Zuge der Begehungen wurden insgesamt 3 Nester besonders geschützter Waldameisen 
nachgewiesen, davon eines innerhalb des Eingriffsbereiches sowie 2 außerhalb des 
Eingriffsbereiches. Diese sind zunächst während geplanter Fällarbeiten bspw. mittels 
Bauzaun zu schützten. Die 2 nachgewiesenen Waldameisennester außerhalb des 
Eingriffsbereich sind auch während der Bauarbeiten zu schützten und zu erhalten.  

Das Nest der besonders geschützten Formica (F. s. str.) rufa-Gruppe inmitten des künftigen 
Eingriffsbereiches ist fachgerecht durch einen ausgebildeten Ameisenheger in der 
Sonnungsphase im nächsten Frühjahr vor den Bauarbeiten umzusiedeln.  

Der entsprechende Umsetzungsstandort ist zuvor mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. Auf der Basis des Abstimmungsergebnisses erfolgen planmäßig die 
erforderliche fachliche und technische Umsetzung durch die BFU - BRANDENBURGISCHE 

FLÄCHEN UND UMWELT GMBH in direkter Zusammenarbeit mit dem NABU KOLKWITZ E.V.. 

 

4.1.5 V5 – Reptilienschutzzaun 

Aufgrund der Nachweise der Zauneidechse ist vor Beginn der Bergung der Zauneidechse 
(V6) und für die Bauphase die Stellung eines temporäreren Reptilienschutzzaunes notwendig 
(vgl. Karte 2). Der Schutzzaun ist mit einem Übersteigschutz und einer Höhe von ca. 60 cm 
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über dem Boden (KOLLING 2008) zu realisieren, um ein Überklettern der Eidechsen zu 
verhindern. Zudem ist der Zaun ca. 10 cm tief in den Boden eingelassen, damit die Tiere sich 
nicht darunter hindurchgraben können. Ist dies z.B. aufgrund von Verdichtungen im Boden 
nicht möglich, werden die unteren 10 cm des Schutzzaunes am Boden ausgelegt und mit 
Sand abgedeckt. Auf diese Weise wird während des Baus vermieden, dass Individuen in die 
Eingriffsbereiche einwandern und zu Schaden kommen. Es ist regelmäßig sicherzustellen, 
dass der Reptilienschutzzaun funktionsfähig und intakt ist. 
 

4.1.6 V6 – Bergung und Umsetzung Zauneidechsen 

Nach der Errichtung des Reptilienschutzzaunes (V5) und vor jeglichen Eingriffen in den 
Boden sind die Zauneidechsen aus dem Eingriffsbereich zu bergen und in das zuvor 
geschaffene Ersatzhabitat (vgl. CEF1-Maßnahme) umzusetzen. 

Die Anzahl der Begehungen zur Bergung der Zauneidechsen richtet sich nach dem mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmtem Abfangziel. Die abgefangenen Individuen sind 
unmittelbar in die im Vorfeld fertiggestellten Flächen der CEF-Maßnahme zu verbringen. Die 
Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt des Abfangs müssen geeignet sein, sodass eine 
Aktivität der Zauneidechsen sichergestellt ist. Dies beinhaltet folgende Parameter: 

• Windstill, 

• Temperaturen über 15 °C, 

• Sonnig. 

Während des Abfangs der Zauneidechsen ist auf weitere vorkommende Arten, zu achten. 
Aufgefundene Tiere werden in geeignete Habitate außerhalb des Eingriffsbereiches 
umgesetzt. 

Der Abfang ist möglichst zeitnah zu beginnen und im nächsten Frühjahr 2024 
weiterzuführen. 
 

4.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

4.2.1 CEF1 – Aufwertung und Schaffung von Lebensräumen für die Zauneidechse 

Die Nachweise der Zauneidechse erfolgten sowohl innerhalb des künftigen 
Eingriffsbereiches als auch in den erhalten bleibenden Offenlandstrukturen im Süden des 
Untersuchungsgebietes. Für den Lebensraumverlust innerhalb des Eingriffsbereiches sind 
entsprechende Ersatzhabitate zur Sicherung der ökologischen Funktionsfähigkeit (CEF-
Maßnahmen) zu realisieren. Die Maßnahme dient ebenfalls weiteren vorkommenden Arten 
des Offenlandes wie den nachgewiesenen Schreckenarten. 

Auf einer Fläche von ca. 1 ha ist nach Literaturangaben unter optimalen Habitatstrukturen 
von bis zu 130 Individuen der Zauneidechse auszugehen (RUNGE et al. 2010). Folglich wird 
aufgrund der ermittelten Annahme von ca. 18 Zauneidechsen innerhalb des 
Untersuchungsgebietes (vgl. Kap. 3.2) eine Habitatfläche von 0,14 ha notwendig. Dazu soll 
auf dem Flurstück 447 (Flur 5, Gemarkung Sielow, vgl. Abb. 8) auf einer Fläche von ca.  
0,14 ha schnellstmöglich die Aufwertung und Schaffung von Habitatstrukturen für die 
Zauneidechse erfolgen (vgl. Karte 2). Z.T. bestehende Reisig-/Holzhaufen und Sandflächen 
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sind zu erhalten. Zusätzlich ist die Schaffung von mind. 6 über die Fläche verteilten 
Haufwerken vorzusehen.  

Die Haufwerke (vgl. Beispielfoto Abb. 9) sollten ein Volumen von je insgesamt etwa 6 m³ 
aufweisen. Auf einer Grundfläche von je 2 x 5 m erfolgt bei mind. 3 Haufwerken die 
Auskofferung bis in mind. 0,5 m Tiefe. Dies soll nur in Bereichen erfolgen, in welchen zum 
Zeitpunkt der Herrichtung keine Winterquartiere der Art anzunehmen sind. Anschließend 
werden pro Schüttung ca. 2 m³ Sand, 2 m³ Baum- und Wurzelstubben sowie 2 m³ Schotter 
aufgeschüttet. Jede Aufschüttung nimmt die Grundfläche von 2 x 5 m, also 10 m² ein und hat 
eine Gesamthöhe von 80 cm. Somit ragt jede Schüttung 30 cm über der Geländeoberkante 
auf. Es ist darauf zu achten, dass die Schüttungen in Ost-West-Ausrichtung angeordnet 
werden, damit eine möglichst große, südexponierte Fläche entsteht.  Die Funktionsfähigkeit 
als Lebensraum der Art ist dauerhaft zu gewährleisten. 

Zudem können die künftigen Gartenflächen des geplanten Vorhabens zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder selbstständig durch die Art besiedelt werden. 
 

 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für 

die Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens ist bei der zuständigen Behörde 
eine artenschutzrechtliche Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
beantragen. Dies gilt für die Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Arten wie der Zauneidechse und der Waldameise.  

Der § 45 Abs. 7 BNatSchG gibt folgende Regelung vor:  

„Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden […] 
können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger 

erheblicher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 

einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 

maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 

sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 

nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. 

Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 

79/409/EWG sind zu beachten.“ 

Einschlägige Voraussetzungen für die Zulassung einer Ausnahme sind somit die Folgenden 
(LS 2008):  
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• es müssen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen; 

• es dürfen keine zumutbaren Alternativen, die zu keinen oder geringeren 
Beeinträchtigungen der relevanten Arten führen, gegeben sein, 

• es darf keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population 
einer Art zu erwarten sein bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungszustand darf eine 
Verbesserung nicht behindert werden.  

Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt und daher durch die zuständige 
Naturschutzbehörde eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erteilt werden, kann 
nach § 67 BNatSchG eine Befreiung von den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG 
beantragt werden.  

Der § 67 Abs. 2 BNatSchG gibt folgende Regelungen vor: „Von den Verboten […] des § 44   
[…] kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschriften im 
Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde.“ Des Weiteren regelt § 67 Abs. 3 
BNatSchG: „Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.“ 

 

 Zusammenfassung 

In der Stadt Cottbus soll auf den Flurstücken 445 und 447 der Gemarkung Sielow eine 
Waldumwandlung im Rahmen des Vorhabens: Neubau von 8 Wohnhäusern/Bebauungsplan 
„Wohngebiet Dissener Straße“ durchgeführt werden. Für die Realisierung des Vorhabens 
muss ein Großteil des vorhandenen Gehölzbestandes entfernt werden. Durch die 
notwendigen Arbeiten ist von einer Betroffenheit von besonders und streng geschützten 
Tierarten auszugehen. Mit der erforderlichen Erstellung des Artenschutzgutachtens wurde 
die MEP Plan GmbH beauftragt. 

Im Rahmen der Gehölzkontrolle wurde ein potenzieller Habitatbaum sowie verbliebene Alt- 
und Totholzstrukturen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Des Weiteren erfolgte der 
Nachweis der Zauneidechse, von welcher die Reproduktion durch Nachweise adulter, 
subadulter und juveniler Individuen bestätigt werden konnte. Zudem wurden 3 Nester 
besonders geschützter Waldameisen nachgewiesen, wobei sich eines innerhalb des 
künftigen Eingriffsbereiches befindet. Des Weiteren erfolgte innerhalb des 
Untersuchungsgebietes der Nachweis von je einem Individuum der Blauflügeligen 
Ödlandschrecke, der Italienischen Schönschrecke sowie einem durchfliegenden Individuum 
des Trauermantels.  

Für die untersuchten Artengruppen ist ein Maßnahmenpaket von Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen notwendig.  

Die folgenden Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sind vorzusehen: 

• V1 – Bauzeitenregelung  

• V2 – Ökologische Baubegleitung 

• V3 – Schaffung von Nisthilfen und Ersatzquartieren 

• V4 – Schutz und Umsiedlung Waldameisennester 

• V5 – Reptilienschutzzaun 

• V6 – Bergung und Umsetzung Zauneidechse 



MEP Plan GmbH 

AS Dissener Straße Cottbus – Artenschutzgutachten 12 

• CEF1 – Aufwertung von Lebensräumen für die Zauneidechse 

Zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens ist bei der zuständigen Behörde 
eine artenschutzrechtliche Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
beantragen. 
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2022 (BGBl. I S. 2240). 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (Abl. L 206 vom 22.7.1992), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG vom 20.11.2006 (Abl. L 363 vom 20.12.2006). 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.01.2010, S. 7), zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) 2019/1010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
05.06.2019 (Abl. L 170 vom 25.06.2019). 
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 Anhang 

8.1 Fotodokumentation 

 
Abbildung 1: Übersichtsfoto in Richtung Norden 
 

 
Abbildung 2: Übersichtsfoto Kiefernbestand in Richtung Süden 
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Abbildung 3: Überreste von Auslichtung bzw. Fällung   
 

 
Abbildung 4: Frische Hackspuren und Höhlungen durch einen Specht 
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Abbildung 5: Potenzielles Zauneidechsen Habitat 
 

 
Abbildung 6: Ameisennest an Baumstumpf 
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Abbildung 7: Spuren der Harzgewinnung 
 

 
Abbildung 8: CEF1 Habitat – geplante Aufwertung 
 

 

Abbildung 9: Beispielfoto für die notwendige Anlage eines Haufwerks 
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8.2 Karte 1: Übersichtskarte 

8.3 Karte 2: Ergebnisse und Artenschutzmaßnahmen 
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EA-2597

Gemarkung: Tauer

Flur: 2

Flurstück: 631

Fläche zur Aufforstung: 

0,8420 ha

Genehmigung vom 20.09.2022

OBF Cottbus

Gesch.Z.: LFB_SEDK_Obf-CB-

3600/2383+8#312771/2022

Lage der Flächenkulisse zur 

Erstaufforstung

Lage der Fläche EA-2597 in Tauer-2-631 / 0,8420 ha

BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 840 11/2022
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Flur: 2

Flurstück: 631

Fläche zur Aufforstung: 

0,8420 ha

Genehmigung vom 20.09.2022

OBF Cottbus

Gesch.Z.: LFB_SEDK_Obf-CB-

3600/2383+8#312771/2022



BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 840 01/2023

Pflanzplanung zur EA-2597 in Tauer-2-631 / 0,8420 ha Entwurf 1.0

EA-2597
Gemarkung: Tauer

Flur: 2

Flurstück: 631

Fläche zur Aufforstung: 0,8420 ha

Laubmischwald:

2.000 Stck Kiefer

1.400 Stck Traubeneiche

350 Stck Hainbuche

350 Stck Winterlinde

600 Stck Birke

Waldsaum:

75 Stck Spitzahorn

75 Stck Birke

75 Stck Eberesche

Waldrand:

75 Stck Wildapfel

75 Stck Hundsrose

75 Stck Pfaffenhütchen

200 Zaun – ca. 385 m 



BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 840 05/2023

EA-2597
Gemarkung: Tauer

Flur: 2

Flurstück: 631

Fläche zur Aufforstung: 0,8420 ha

Lage der Flächen für B-Plan

„Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ 
in der Stadt Cottbus 

Gemarkung Sielow, Flur 5, 

Flurstücke 445, 447 (tlw.)

anteilig 0,7601 ha

Stadt Cottbus 

Az.: 00675-2023-43

Erstaufforstungsmaßnahme nach LWaldG-Bbg in EA-2597 / Flächenverteilung zu 0,7601 ha

Bebauungsplan „Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ der Stadt Cottbus in Gemarkung Sielow, 
Flur 5, Flurstücke 445, 447 (tlw.) / Aktenzeichen der Stadt Cottbus 00675-2023-43
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Fotodokumentation 
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WU-552-1

Gemarkung: Gulben

Flur: 1

Flurstück: 151

Fläche: 0,4234 ha

Aufforstung Schwerpunkt

Bergahorn

- 2.300 Stück Bergahorn 

200 Zaun / ca. 275 m

BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 840 03/2021
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Pflanzplanung zur WU-552-1 für Laubvoranbau in Gulben-1-151 zu 0,4234 ha
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WU-552-1

Gemarkung: Gulben 

Flur: 1

Flurstück: 151

Fläche: 0,4234 ha

Lage der Flächen für B-Plan

„Wohngebiet Dissener Straße, Sielow“ 
in der Stadt Cottbus 

Gemarkung Sielow, Flur 5, 

Flurstücke 445, 447 (tlw.)

anteilig 0,4234 ha

Stadt Cottbus 

Az.: 00675-2023-43

OBF Cottbus 

(Gesch.Z.: LFB_SEDK_Obf-CB-

3600/1628+20#160205/2023) 
BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 840

12/2023

Laubvoranbaumaßnahme nach LWaldG-Bbg in EA-2597 / Flächenverteilung zu 0,7601 ha
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WU-552-2

Gemarkung: Gulben 

Flur: 1

Flurstück: 151

Waldumbaufläche:

2,8863 ha

15.000 Stck. Bergahorn 

Waldrand 2-Reihen

175 Stck Hundsrose

200 Zaun – ca. 785 m

Pflanzplanung WU-552-2

BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 840 02/2021
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BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 840

Laubvoranbaumaßnahme nach LWaldG-Bbg in EA-2597 / Flächenverteilung zu 0,7601 ha
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Flurstücke 445, 447 (tlw.)

anteilig 0,3667 ha

Stadt Cottbus 

Az.: 00675-2023-43

OBF Cottbus 
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WU-552-2

Gemarkung: Gulben

Flur: 1

Flurstück: 151

Fläche: ca. 3,5200 ha

Fotodokumentation

vom 09.12.2021

BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 840 12/2021
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NA-5208

Gemarkung: Sielow

Flur: 5

Flurstück: 447

Fotodokumentation zu den 

ausgewiesenen Flächen
für den externen Ausgleich von

2.335 qm Flächenversiegelung 

durch die Herstellung von 

450 qm Hecke (1:2) und Umwandlung 

von 6.330 qm Intensiv- zu 

Extensivgrünland (1:3) im Bereich der 

ausgewiesenen Grünlandfläche 

NA-5208 – Fotodokumentation zur Lage Sielow-5-447 – Hecke und Extensivgrünland

BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH, Nordparkstraße 30, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 / 58 50 84 0 03/2024
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